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s ist vor kurzer Zeit, unter dem Namen: „ Antwort-
„ Schreiben eines Curländers an feinen tXlxu 
„ druder: „ eine Schrift im Dmck erscheinen und 
arglistiger Weise in der Stadt ÜOhtatt ausgestreuet 
worden» 

"'Ob nuir mos eine solche Mißgeburt, die, allen treuen und- wahren Patrioten 
gum Greuel, ans Tages Licht gekommen, und die schwarz Seele ihr s Verfassers 
nur gar zu sehr an den Tag leger, keiner Antwort würdig ijL sondern ihre Beant­
wortung nach der Scharfe der Gesetze von ihren Richtern um so mehr zu erwarten 
hat, als er die Dreustigkeit gehabt, Eine ganze Landschaft und unter Derselben über 
350. Cavaliers auf eine pöbelhafte Art anzugreiffeo, die fähig genug seyn würden, 
sowol in corporc als in individuo» dem Verfasser, W.NN er sich ans Tages Licht ge« 
Ben wollte, zu lehren, daß man Schriften, die mit Anständigkeit geschriebn, gerne 
lese, Pafquillanten aber auch zu begegnen wisse: So will man doch mit wenigen und 
/janz kurz den Ungrund^ worauf der Verfasser seine Satze gebauet, widerlegen, damit 
sowol der Verfasser, als diejenigen, die in der Art zu denken ihm gleich sind, nicht 
glauben mögen, daß in dieser Schrift alle Gründe so erschöpfet wären, daß man sie 
unbeantwortet lassen müsse. ! 
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Ehe »tön aber zu der Entwickelung seiner falschen Satze kommen so will 

man denen geneigten Lesern zu erkennen geben, daß sie in dieser Schrift weder 
Schmähungen noch Lästerungen zu gewarten haben. Der Verfasser gegenwärtiger 
-Schrift ist nicht Willens, durch dieses Kennzeichen sich von der Aabl derer Edeldew 
senden auszuzeichnen. Als Verfasser bat er nie gelernt mit Schmabungm und Lä? 
sterungen seine Satze zu behaupten und seine Beweise zu sichren. Man übergehet 
also alles, was in dem so genannten Antwort» Schreiben eines Curländers an seinen 
Mitbruder einen pöbelhaften Lästerer auszeichnet. 

Welche Schwäche zeigt nicht jenen Verfasser, wenn er dem Publico eine läs 
cherliche Ausdeutung von demjenigen zu machen sucht, womit der Verfasser des Brie-
fes, eines Curländers an seinen Mitbruder, aus dem Livio geschloffen ! Wie kann 
man aus dem Schluß erzwingen, daß man das Herzogthum Curland und dessen Re? 
gierung mit der großen Römischen Republique vergleichen wollen? Ein Patriot zu 
seyn, ist in einem jeden Staat, er mag groß oder klein seyn, eine Schuldigkeit, und 
Römisch zu denken, ist einem jeden erlaubt. Wem ist aber, der nur ein wenig itt 
der Historie bewandert ist, unbekannt, daß die Denkungsart der Römer jederzeit, be-
sonders in denen Republiquen, zum Beyspiel angeführet wird, weil man unter ihnen 
die Zahl dererjenigen, am größten gefunden, welche mit Beyseitsetzung aller Privat? 
Absichten und Schmeicheleien, und mit Hindansetzung ihres Gutes und Blutes, ih* 
rem Vaterlande gedienet, und vor die Freyheit ihrer Rechte und Gesetze gewachet 
haben? 

In dieser Art zu denken, stehet es jedem frey sich denen Römern zu verglei? 
chen und seine Mitbrüder dazu aufzumuntern. Kein vernünftiger Mensch aber wird 
dem Verfasser des vorgedachten Patriotischen Schreibens aufbürden wollen, daß er 
sein Vaterland mit derjenigen Republique vergleichen wollen, die ihre Eroberungen, 
Macht und Bothmäßigkeit bis nach Asien und Africa erweitert. 

Man übergehet nunmehro den Pfuhl der Schmähungen, welche die Brut; 
eines giftigen Verfassers ohnunterbrochen bis auf der vierten Seite hervorgebracht, 
und gestehet ihm ein, daß seine angeführte lateinische Sprüchlein in Thesi wahr se^nd, 
in Hypothesi aber gar keine Anwendung leiden. 

Nach der Rubriquc eines Antwort-Schreibens eines Curländers an seinen 
Mitbruder, war das Thema probandi des Autoris: „ Daß die Einsetzung Ihro Kö-
„ nigl. Hoheit des Prinzen Carls auf Gerechtigkeit, Billigkeit und Wahrheit gegrün-
„ det sey. „ — und nur diesen Beweis war er zu führen verbündet.. Alles andere 
gehöret nicht zur Sache. 

Solchergestalt ist nun zu verwundern, wann der Verfasser dieses Antwort-
Schreibens sich tue unnöthiqe Mühe gegeben, in die Geschichte Curlandes bis 1522. 
biiiem;uqeben, da doch der Verfasser des Schreibens eines Curländers an seinen Mit? 
bruder, da;u seine Gelegenheit gegeben. Man behalt sich bevor, dem Publice die Ge-
schichte dieses Herzogtbums auf eine vollständigere Art, als nur mit den Citationen 
d?r Iahr;ahlen, mitzutheilen, und begnüget sich vorjetzo damit, demselben vor Augen 
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gtt feiert, daß ttus denen radtis Su&Kctlonis und denen übrigen Citat« des Herrn Au­
totis sich erkennen läßt, unter welchen Bedingungen das Herzogchum Curland die 
Ober-Lehns-Herrfchaft des Königes und der Republique Pohlen anerkannt hat. Die? 
fe geben den natürlichsten und untrüglichsten Beweiß, daß die Sicherheit und Frey-
beit dieses Herzogthums, sowol in Geistlichen als in Weltlichen Sachen, das 5>aupt-
Augenmerk dieser Verbindung gewesen. Alle dahin einschlagende Camiones, ?rovisio-
lies, Declarationcs 6cc. vom Könige und der Republique geben hierüber nicht allein die 
sicherste und unwiederruflichste Gewährleistung, sondern versprechen auch ans das bum 
digste und heiligste, daß die Conditioncs dieses Hcrzogchmns niemalen verschlimmert 
und keine andere Aenderung zugelassen werden solle, als nur diejenige, die mit Bey­
behaltung seiner Rechte und Freyheiten, zu desselben Verbesserung gereichen könne, 
und beweisen mehr als zu deutlich, daß zu solchen Veränderungen die Concurrencf 

der ganzen Republique erforderlich, keinesw"ges aber eine despotische EntMleßunH 
eines Theiles, oder einiger Glieder derselben hinlänglich sey. 

Man überlaßt dem Public» und allen treuen Patrioten die Gesinnungen des, 
für seht Vaterland eysernden und sich um das Vaterland verdient machen wollenden 
Verfassers zu beurtheilen, der aus denen Pactis Subjectionis. und denen darauf gefolg-
tett Cautionibus, Provifionibu» Und Declaratioaibus den Uitvorgleichllchen Stoss findet, 
Ibas Schicksal seines Vaterlandes mit einem Federstrich zu entscheiden, und öffentlich 
zu lehren, daß der Landes-Herr des Herzogthums Curland nicht nothwendig der 
Augsburgischen Confession zugethan seyn dörsse, und daß ein Theil der Republique 
eine Macht und Gewalt über das Herzogthum Curland uneingeschränkt ausüben köm 
ite, welche doch nur der ganzen Republique und zwar eingeschränkt und mit Bedin­
gungen, wie solches die Pa£U ausweiset, zustehet. 

Dieser Satz und diese ganze Materie gehöret aber m'cht ztr der Beantwor­
tung, die der Verfasser unternommen, welche keinen andern Vorwurf batter als die 
gesetzmäßige und aus die Rechte gegründete Einsetzung und Belehnung des Prinzen 
Carls Konigt. Hoheit, Dann, man räume aus eme Weile dem kies einsehenden 
Herrn Verfasser ein, erwiesen zu haben, daß der Landes- Fürst des Hettcgthums 
Curland nicht nothwendig der Augsburgischen Confession zugethan seyn müsse; so 
ist doch dadurch sein Thema probandi noch nicht geschlossen und daraus erwiesen, daß 
fcie .Eitfctidatio des Herzogs Ernst Johann, die Colbtio Feudi Ducatns Cux3a.ndias an 
Ihr? König!. Hoheit dem Prinzerd Carl und dessen darauf erfolgte Investitur auf 
Gerechtigkeit, auf die Gesetze und auf Billigkeit und Wahrheit gegründet sey. . 

Man hält sich um so weniger verbunden bey dieser Materie sich auszuhalten, 
als der Herr Verfasser dem Publico durch eine Antwort, auf eine'Gewissenlose Ma­
nifestation vom Monat März, welche von 400. Cavaliers unterzeichne: worden, ferne 
bisherige» Finsternissen z« erleuchten verspricht» 

Wann der Verfasse der Antwort vorgemeldeter Manifestation in fernem Ei­
fer den Stylum und die Art schließ n beybehalt, die in dem fogcimimten Antwort. 
Schreiben, cineä Curländers m seinen Mitbmder beobachtet tvcrdm; So hat das 
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Publicum sich wieder unt visier Menge Schmähungen und Knrtrurrgert ztr erfreuen/ 
unb nach der, schon bey Ankündigung der' Antwort, gebrauchten Ausdrückung,- Gc? 
willenlose, kan man nichts anders als einer trresigiesm Definition von der Religion^ 
und einer erkauften ftlavifchen Desinitisn der Freyheit gewärtig seyn. 

Nachdem nun der Verfasier, höchst erfreulich mit dem Worte, Gewissenlose 
Manifestation, entbunden worZen; so öffnet er den Schatz seiner aufserctbehrtich voll-
standigen Kenntniß in denen Reichs -.Constitutionen. und theilet aus demjenigen dem 
Publice dasjenige mit, was er zu feinem Kram nöthig erachtet. 

Welche unvorgleichliche Entdeckung macht nicht der Verfasser, wann cr: be> 
sannt macht: „ Alle Investituren der vorigen Her-oge smd, so wie die Belebnung Sr. 
„ ftfnial. 5>obeit des Prinzen Carl, einzig und allein aus dem Senatu* Consilio cxplo 
„ ratis Scnatorum scnfibus ertheilet worden, keine- einzige^ nur des Herzogs Ernst Io> 
„Hann Belehnung, ausgenommen. » 

Der Verfasser, welcher dem Publico diese gegenwärtige Schrift iwlxfytiktr 
besitzet keinesweges den Ehrgeitz, sich dem Verfasser, des Antwort-Schreibens des 
Briefes eines Curländers an seinen Mitbruder, in der Kenntms der Reichs-Constitu-
tienen, und dessen erhabenen Denkungsart gleich zu schätzen. Kr kann aber doch 
nicht umhin, jenem Verfasser auf die Durchlesung des Resultats des ztt Fraustadt im 
Jahr 1737. gehaltenen Semtus CönfiKi zuverweiftn. Es steht Mar sticht mt aus» 
drücklichen Worten darin, daß Iyro Majestät der König den Herzog Ernst Johann 
belehnen sollte. Allein, wann darinnen gesagt wird: ^Dafj Ihro Majeff. der Koni«?, 

nach der Höchstdenenselben durch die Constitution von An. ^756. von deir Rep«b!i-
„ que aufgetragenen Gewalt, Denjenigen mit denen Herzogtümern belehnm sollten, 

welchen ^hro Majestät der König zum Nutzen der Republique und zum Besten der 
» Herzogthmner am convemrbelsten finden würden :». So laße ich das unpanbcyifche 
^uMirum urtheilen, ob dieses nicht eben so viel sagen will, als daß das Senates Con­
silium m erkennen gegeben hat, daß, weil der Casus aperturx Feudi nunmehro c^istirer, 
der König denjenigen belehnen soll und kann, den Er als Hcrzog von Curland bestä­
tigen würde, er möge nun Ernst Johann, oder Friedrich, oder Casimir, oder wie ev 
wolle heißen. Ein Knabe würde in den ersten Tagen seines llnterncktes m der Lo­
gic über die Belehnung des Herzogs Ernjt Johann folgenden Sillogismum machen; 

Trop. maj. Das Scnjtiis Consilium zu Fraustadt jagt, daß Ihro Majestät der 
König denjenigen, den Sie verm.ge verhergehender Reichs-Constitmien von 1736» 
;um Herzoge von Curland bestätigen würden, daß Lehn über diese Herzegchüwr? er-
theilen könnten und sollten, 

r Atcjni. Ihro Majestät der Köniif haben den Herzog Ernst Johann 
vermöge der Const.mnon von 1736, zum Herzoge von Curland bestätiget, 

CcncM Ireo ;ß die Belehnung des Henogs Ernst Johann, wann gleich nicht 
evplicitc, doch implicite aus fccttt Staams-Coofilis zu Fram?adt cxpIeia::V ScMtcitfut 
scnfibus resolrirer worden. 
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Nachdem nun der tief einsehende Herr Verfasser die Matcmm Invcstitura: ver­

lassen ; so wendet er sich zu der Materie derer Commissonen, und hat eine aus­
serordentliche Freude anfuhren zu können, daß die Commission nach Preußen von An. 
1609. die Commisslones nach Curland von An. 1617. und 1642. ihre Gültigkeit und 
Kraft aus denen vorhergegangenen Setwus-Consiliis erhalten. 

Man gestehet dem Verfasser ein, daß bey allen Commissionen die Commissarii 
aus denen Scnatus-Consiliis benennet worden und ihre Instructione« erhalten haben. 
Allein, keinen der in dcn.n Gefttz.n des Reichs und in denen Verfassungen der Her-
zogthümer Preußen und Curland bewandert ist, wird er überreden, daß dergleichen 
Commifliones anders Statt gesunden haben, als bis in denen Abschlüssen auf denen 
Reichs-Tagen über die Nothwendigkeit und Wichtigkeit des Geschäftes, wozu eine 
Commission bestellet werden sollen, erkannt, und sodann erst dem Scnatus-Consilio die 
Vollziehung dessen übertragen worden. 

Wollte man behaupten, daß die Republique bey denen Commissionen gar 
nicht zu concurriren nöthig habe; so müste man die alten und neuen Constitutionen 
des Reichs kraftlos erklären. So gelehrt auch jener Herr Verfasser seyn mag, so 
wird er doch Niemanden überreden, daß ihm diese Kraft weder mittelbar, noch un­
mittelbar mitgetheilet worden sey. Man halte die aus dem Scnatus-Consilio Anno 

1609. nach Preußen abgeordnete Commission mit der, zwey Jahr vorher und zwar 
An. 1607. gemachten Constitution zusammen, so wird man gar leicht einsehen, wie 
wenig eine dergleichen Commission aus dem Scnatus Consilio allein ihren Ursprung 
haben können. Die Constitution von 1607. sagt ausdrücklich: siue conscnsu Comi-
tiorum nulla ex parte de Ducatibus ad Rcgnum pertinentibus difponcrc volumu«. 

Sagt nun also der König: Er wolle ohne Einwilligung der Reichs-Täge 
auf keinerley Art über die Herzogtümer, die zu dem Königreich gehören, etwas 
verhangen; ist es gewiß, daß ein Senatus-Consilium kein Reichs-Tag ist: So kantt 
auch nicht geläugnet werden, daß eine Commission, die blos^ aus dem Scnatus Consilio 
ibren Ursprung hat, in denen Herzogtümern, die zu dem Königreich Pohlen gehören, 
keine Kraft hat. Daß aber die Commission von An. 1609. ihren Ursprung nicht aus 
dem Scnatus.Consilio gehabt, zeiget sich aus dem Geschäfte desselben; indem dassel-
de gewisse, durch die damalige Vormundschaft sich hervorgethaenen Irrungen, zum 
Vorwurf hatte, und dahero in der Constitution von Anno 1607. festgesetzet wurde: 
Sancitum est in Comitiis praefentibus a Scnatu Officialibusquc Rcgni aeque ac M. 1). 
Lithvaniae refpectu Curatclae Ducis Borussia: Elcctori Brandcburgico data?, quod is nullo mo­
do Jus Feudi nec adstrictioncs ejus fuftollat. Quod Palatinatibus Tcrritoriisquc referre 
Nuntiorum intcrcft. jQua de rc omnes Tractatus co nomine peractos e Canccllana Nostra 
extradendos imperamus. 

Und eine gleiche Bewandnis hat es auch mit denen, in dem Herzogthmn 
Curland angeführten Commissionen. Dahero auch in Sachen, die von geringerer Er-
beblichkeit sind, als die Aenderung einer Regierung, die Absetzung eines Herzogs uud 
die Einsetzung eines Andern, der König, in Ansehung des Herzogthums Curland mit 
Zuziehung der ganzen Republique Seine Sorge anzuwenden versprechen müssen, wie 

so!-
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solches die von Ihro jetzt regierenden König!. Majest. befchwome Ma Conventa ganz 
klarlich 'zeigen, wann Höcbst Dieselben in denen ractis Convcntis feyerlich zusagen : 
Similitcr, ut Ducams Curlandise, ab ex ternfs praetenfionibus liberetur#. & Dux# Dominus 
Fcrdinandus, uti investitus, juribus suis uti, & ad poflestionem bonorum fuorum pervenire 
poflit, Sc ut incolx huius Ducatus Duci, licet pro nunc, ob impedimenta extranea abfenti 
dcbitam praestent obedientiam, conjunctim cum Republica curas Nostras indilate impendc-
mus, falvis, huius Ducatus Nobilitatis &. Civitatum antiquis juribus» 

Jedermann siebet aus dem Allegato ex Pactis Conventis, baj? es Hier um nichts 
anders zu thun war, als das Herzogthum Curland von fremden Schulden zu befreyen, 
unb bte Einwohner bes Herzogthums Curlanb zu dem Gehorsam zu bewegen, den Sie 
dem Herzoge Ferdinand schuldig waren. Und dem ohngeachtet muste der König zu-
sagen, baß Er mit ber Republique seine Kräfte vereinigen wolte, um solches zu be-
wirken, unb bte Republique wüste von ber^ neuen Lehre nichts, bie ber Verfasser jetzt 
ans Tages Licht bringet: Daß die Bemühungen eines ^ Senatus Consilii allein hiezu 
hinreichenb sind. Wie vielmehr ist also nicht die Mitwirkung der Republique erfor­
derlich, wenn es um die Exfeubation eines Rechtmäßig belehnten Fürsten, und um 
die Einsetzung eines neuen zu thun ist? 

Man bittet also ben Verfasser seine ausierorbentliche Kenntnis in Venen Reichs* 
Constitutionen zu berselben wahren Erklärung unb richtigen Anwenbung, nicht aber 
zu berselben Verbrehung unb zu solchen Auslegungen zu gebrauchen, bte das Vater-
lanb in bie Sclaverey eines Theiles ber Republique führen, ba doch, GOttlob! bie 
gan-e Republique kein Recht ber Sclaverey an basselbe hat, unb auch noch zur Zeit 
keine solche Gesinnungen gezeiget hat. 

Der geschickte Herr Autor führet seine Feber nunmehro von denen Commis­
sionen auf die Investitur bes Herzogs Ernst Johann. Diese, sagt er, ist sob & ob-
reptitie erschlichen; Sie ist bem Senat, folglich auch bem Reich, unbekannt geblieben; 
Sie kostet dem Rußischen Reich 90000. Ducaten: Und die Gründe, womit alles 
dieses bewiesen wird, ftl.-nd die vor einiger Zeit im Druck erschienen Briefe vom 10. 
Februar.^ 1736. und vom 20. Decembr. 1738., unb ber Schluß daraus ist: daß 
die Constitution von 1736. von der Benennung des Herzogs Ernst Johann nichts 
gewußt habe. 

Laßt uns ein wenig des hochgelehrten Herrn Versassers Satze unb Schlüsse 
näher beleucht-n. 

_ Dle Existence der Constitution von 1736. kann nicht geläugnet werden, und 
unter vielen andern Dingen, die darin festgesetzet worden, wird inJnsehung des Her-
zogthums Kurland beschlossen: da5, weil das Fürst!. Haus aus dem Ketzerischen 
Stamm dieses Herzogtums auf dem Fall stünde, dem Kenige die Gewalt aufge-
tragen seyn sollte, einen andern Fürsten :u bestattigen unb ihm mit seinen Männli­
chen Descendenten jtixta practicatnm in fimiJi modtim das Diploma darüber zu ertbei* 
len. Allein, unglückstliger Weise für den Versmar jener Schrift, ist in dieser Con­
stitution nicht hineingefetzt, daß wann ein Herzog mit >Namen Ernst Johann aus 
dem Gräflich Bironschen Hause gewahlet werden sollte, der Kcnig Sch der. dnrch 
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lic Constitution von 1736. Ihm ausgetragenen, Gewalt in favorcm dcs Grafen Ernst 
Johann von Biron nicht gebrauchen sollte. Sondern sie sagt ohn determinirt, daß 
die Republique denjenigen vor den Herzog von .Curland erkennen wollte den der 
König gnädigst zu bestätigen geruhen würde. 

Der oben angeführte Knahe würde abermal folgenden Sillogismum machen: 
Prop. maj. Die Durchlauchtigste Republique Pohle» erklaret durch die ^onsti-

Vitien von 1736./ daß Sie denjenigen, welchen der Merdurchlauchtigste König Au-
gustus in. zu einem Herzoge vou Curland bestätigen würden, als Herzog von Cur-
land erkennen wolle. 

Prop. min. Atqui der Merdurchlauchtigste König bestätiget den Grafen Ernst 
Johann von Biron zum Herzoge von Curland, 

Condus Ergo erkennet die Republique den Grafen Ernst Ivhan» von Biron 
.als Herzog von Curland. 

Es ist alfo ganz natürlich, daß,, wann Ihro Majestät der König Ursachen 
gebabt hakn., den, in petto beschlossenen Candidaten zu dem Herzog thu m Curland 
Niemanden, als nur einigen Ihrer vertrauten Minister bekannt zu machen, es we-
der die Landboten-Stube, noch das Scnatus Consilium wissen können, noch auch ei 
möglich gewesen, durch die Constitution von 1736. bekannt zu machen. 

Dieses hinderte aber nicht, daß tacitc & .implicite der Herzog Ernst Johann 
unter dieser Constitution begriffen war; und sobald als Ihro Majestät den Grafen 
von Piron zum Herzoge von Curland bestätiget chatten: So erlangte der neue Her-
zog -ein Jus quxfitum aus oftgedachter Constitution von 1736. und ist also prior 
tempore und potior jure als alle Andere, die auf diese Herzogtümer Anspruch ma­
chen formen oder wollen. 

Bey der vergegebenen fub & ohreptitie erschlichenen Investitur Hes Herzogs 
Ernst Johann macht der Verfasser, ehe er zu seinem Beweis schreitet, eine tteue 
Entdeckung, nämlich diese Investitur habe dem Rußischen Reich große Summen 

gekostet, davon der damalige Rufifchc Minister die besten -Nachrichten geben könne, 
der ml eine» gewissen Banquier 90000. Ducaten für 5e-s Herzogs Ernst Johann 
vorgeschossenen Gelder zu bezahle:: gehabt Hatte. 

Es ist nicht wobl zu /rqrüudcn^ aus welcher Absicht der Herr Verfasser die-
-ses angeführet," indem zu Erleichterung seines Beweises der fub & ohreptitie erschli­
chenen Investitur solches nichts beytragt, lind wantt diese Entdecktmg in der Wahr­
heit gegründet ist, welches .doch, gewiß! nicht zu vermuthen: So ist noch uizbegreift 
licher, wie der Herr Autor hinter diese Wahrheit gekommen« Dann, der Weg der 
Spionen ist der einzige Weg, wodurch aus denen Häusern der fremden Minister 
Entdeckungen gemacht werden sannen. Hierzu aber können selten Pagen oder La-
quayen gebraucht werden, 'weil man diese in die Geheimnisse der Geschäfte bey de-
nen Ministern -nicht zu ziehen pfleget und nicht allezeit die reiirjfm Quellen sind. 
Der Herr Verfasser muß also eine andere Quelle haben. Ob er aber mit dem Ru-
ijiKh' ftaofcrf. Ministen0 in einer so genauen Vertraulichkeit gestanden hat, oder 
mV) tr;M, daß er mtmcdi.uc von demselben davon unterrichtet worden, darüber 

lassen 



vfc 9 

lasse» wir das Publicum urtheilen. Es kann vielleicht gegründet seyn, daß der das 
malige Rußisch->vayscrl. Minister, so wie jener Herr Bcrfasser^anzeiget, an einen 23am 
quier 90000. Ducaren gezahlet habe. Wer kann aber wissen, ob nicht mit dieser 
Summa einige Restantien und solche Ausgaben bestritten worden sind, zu welchen 
der Rußisch-Käys.rl. Hoff in der Zeit beygetragen, als man den König StamÄaum 
aus Pohlen zu weichen zwunge, und dessen starken Anbang zu vermindern suchte J 

Wir schreiten nunmehro zu der Auseinandersetzung derer zwey Beweisgrün^ 
te, deren sich der Herr Verfasst? bedienet bat, die Belehnvng des Herzogs Ernst 
Johann, als sub & obreptitte erschlichen, anzugeben. 

Der erste Veweißgrund ist der Brief, der fub. No. X. in bem Auszuge und 
vorläufigen Anzeige berer Anmerkungen, welche über bas Memoire für les Affcim <lc 
Courlande cntworffen worden, angeführet wird, und unter dem dato 10. Febr. 1736. 
von dem Premier Minister Grafen von Brühl an den damaligen Ober-Cammerherrn 
Grafen von Biron geschrieben worden. Weil nun in diesem Schreiben die Worte 
enthalten sind: - • • 

», Zu jenem zu gelangen scheinen zween Wege zu nehmen zu seyn; nemlich, enfc 
.. weder des Rußisch->layserl. Hofes Antrag mit in die Dchberatom zum künftigen 

Reichstage einfließen, und die Landboten darauf instrmren zu lassen, oder aber bey 
Erneuerung der Tractaten zwischen Pohlen und Rußland die Curlandische Angele-

»genheit mit zu reguliren, und solche bernach auf'dem Reichstag confirmiren zu last 
* fert. Weilen aber Sr. Ercellence dem Herrn Baron von Keyserlingk selbst der et* 
" stere Weg mehreren Schwierigkeiten als der andere unterworffen zu seyn scheinet if, 
so weiß der Herr Verfasser auf eine neue Art, und in einer in der Philosophie noch 
u n b e k a n n t e n  F i g u r ,  e i n e n  S i l l c g i s m u m  z u  m a c h e n ,  d e s s e n  C o n c l u s i o n  l a u t e t -

Ergo „ beweiset dieses deutlich genug, daß der Herr Baron Keyserlingk es nicht 
„wagen dörffen, seinen Candidaten zum Vorschein bey der Republique zu bringen. 

Folglich durfte man die Absichten mit Biron weder den Senatcurs, noch Ministers, 
.»noch den Landboten wissen lauen ; Folglich wurde alles nur insgeheim iosaVitepü-

büta bearbeitet, das ist, fub & obvcptitic erschlichen. 

Die alten und jetzigen Weltweisen würden ganze Sccula studiren die Propofi-
tionem majorem öc minorem hier zu finden; unserm Herrn Verfasser aber ist diese» 
ein leichtes. 

Wer den ganzen Inhalt des rorerwehnten Briefes recht erwäget, der findet 
folgende Sätze darin: 

Ibro Ercellence der Herr Premier-Minister Graf von Brühl findet- die Gesin­
nungen des damaligen Ober Enrnntcrherrn Grafen von Biron sehr rühmlich und na­
türlich, wann derselbe sich für die Erhaltung des Vaterlandes bey seiner alten Staats-
und Regi'rungs-Fonn unter einem der tirert Pohlen mit Lelms-Pflicht verbundenen 
H'!zog.', Nn. nid) Ibro Königl. Majestät geneigten Intention, bearbeitet. Die In? 
tentum unsers Allergnadigsten Königes war um so gerechter, und die Bearbeitung des 
damaligen Ober Carnmerberrn Grafen von Birons um so rühmlicher, als uriqluiffek. 
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ger Weise durch die Commission von An. 1726. die ganze Regierungs-Fcrm des Her-
, zogthums Curland geändert, und, denen Pactis subjcctionis zuwider, welche dicftm Her-

zogthum auf ewig eine teutsche und solche Regierung zusaget, welche sich tempore Pa-
ctorum subjcctionis in Curland befunden, in Woywobschaften eingetheilet und immediate 
der Republique unterworffen werden sollte. Zu Wiederherstellung der alten Regie-
rungs-Form, und zu Erhaltung beßen, was in denen Pactis subjcctionis so ftyerltch 
zugesaget worden, schlugen der Herr Premier-Minister Graf von Brühl zwey Wege 
vor, und von diesen zweyen Wegen wählte der jetzige Rußisch-Kayftrl. Botschafter 
Graf von Keyserlingk, als damaliger Rußisch-Kayserl. Minister, denjenigen, der nach 
der Intention Ihro Majestgt.des Königes und nach dem Interesse des Rußischen 
Reichs am forbersamsten die Erreichung'der Absicht hoffen ließ. 

Man läßt nunmehro das Publicum urtheilen, wie aus allen diesem der un-
gereimte Schluß gemacher werden kann: Daß der Graf von Keyserlingk es nicht 
wagen dürfen, seinen Candidaten in Vorschlag zu bringen. 

Der Gift und die Boßheit des Versassers entdecken sich um so mehr bey 
Durchlesung dieses Briefes, da in eben demselben Schreiben der Herr Graf von Brühl 
an den damaligen Ober-Cammerherrn Grafen von Biron in Ansehung des Candida-
trn sich folgender v Gestalt äußert: 

w Was zweytens den Candidaten zur Herzoglichen Würde in Curland anbetrift, 
H, hat man sich dahier zu dato gegen nur gedachten gevollmächtigen Ministrum weiter 
,»nichts heraus gelassen, als daß Ihro Königs. Majestät felbige Niemanden von Ih-
;»tren Anverwandten zugedachten. — ^— — Ew. Excettence werden mir aber eine 
v» Gnade erweisen, wann Sie mich nächstens zu belehren geruhen, ob und wie weit 
„man sich diesseits über die Person des künftigen Herzogs gegen den Herrn Baron 

Keyserlingk eröfnen möge.« - . 

Wie kann man also aus dem Innhalt dieses Schreibens und aus jenes Ver-
fassers angeführten Worten dieses Schreibens, den ungereimten Schluß machen, daß 
der Graf Keyserlingk es nicht wagen dürfen, feinen Candidaten in Vorschlag zu drin­
gen, da dasjenige Document, womit der Herr Verfasser seine' giftige Conclusion zu 
beschönigen sucht, ganz klar zu Tage leget, daß dieser Minister selbst den Candidaten 
noch nicht gewußt habe, weil der Graf von Brühl sich anfraget, ob er sich über bie 
Person des Candidaten gegen den Grafen von Keyserlingk eröfnen könne. 

Iltis ist Unbekannt, in was für einem Carriere sich ber Herr Verfasser des 
Antwort-Schreibens im Jahre 1736. befunben, ober ob er mit bem bamaligen Riv 
ßisch-Käyserk. Minister in etnor so großen Vertraulichkeit gestanden, baß solcher ihm 
schon dazumal bie Person bes Canbibaten entbecket habe, ber nach bem, votl jenem 
Herrn Verfasser selbst angeführten Schreiben, noch keinen Canbibaten gewußt, und 
ihm also etwas entbeefet haben müße, was bem Minister selbst unbekannt gewesen. 

O Coridon! O Coridon ! quec tc dementia coepit! 

Wir sütb überzeugt, baß Niemanb, ber nicht gegen die gesunde Vernunft ur* 
Heilen, und nur aus Parteylichkeit, aus Licht Finsterniß machen will, dem am 
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fltfufci'tiii Schreibe» den Schluß machen kann, daß der Herzog Ernst Johann sub 6 
(obreptitic das Herzogthum Curland acquiriret habe. ' 

Wir schreiten jetzo zu dem andern Beweisgrund des Herrn Verfassers, toeW 
ches das Schreiben Ibro Majestät des Königes ort Ihro Durchl. den Herzog Ernst 
Johann de dato 20. Decembr. 1738. ist, und in dem angeführten Auszuge und vor# 
läufigen Anmerkungen sob No. XIV. allegiret worden. 

Er glaubet einen rechten Schatz in denen Worten gefunden zu haben: *> ohir* 
geachtet derer von Unsers Reichs Scnatorum und Ministrorum widrigen McynunZen.« 

Er übergehet aber arglistiger Weise den Inhalt dieses ganzen reriodi, damit das Pus 
blicum glauben möge, daß die angeführten w-drigen Meynungen die Bestätigung des 
erwählten Herzogs zum Gegenstand gehabt hätten. Wann aber aus diesem Schreis 
den sich wahrnehmen laßt, daß Ihro Majestät der König in demselben lediglich von 
der Beendigung des Lehn-Geschäfts Erwähnung gethan: So zeiget sich ganz klar, 
daß die Contradiction derer Mitüstrorum und Scnatorum auf nichts anders gerichtet 
gewesen, als auf die Belehnung des Fürsten in Person, welche Ihro Majestät der 
König selbst/weil Sie die Gegenwart des Herzogs Ernst Johann vor Dero und des 
Königreichs Interesse am Rußisch - Kayserl. Hofe nothwendig erachteten, zu decliniren 
suchten, und dem neuen Lehns-Fürsten zu der Lehns-Empfängniß per Mandatarium da­
durch zu bewegen suchten, daß Sie> Demselben die Versicherung gaben, alle daraus 
entstehende Weiterungen und Verdrießlichkeiten auf Sich zu nehmen. 

Es ertheilten dahero auch Ihro Majest. der König über die per Mandatariuni 
zu nehmenden Lehn, ein mit denen Siegeln des Königreichs Pohlen und des Groß-
Herzogthums Litthauen corroborirtes Diplonu Difpenfationis, wozu Ihro Majest. dee 
König um so mehr befugt waren, als die Constitution von 1736. bey Besetzung des 
Fürstl. Stuhls keine andere Vorschrift gab, als iuxta pratticatum in fimili modtrm zu 
procediren. 

Wann sich nun aus der Historie derer Curschen Herzoge ersehen läßt, daß 
unter achten oder neun Belehnungen, welche denen Herzogen vcn Curland ertheilet 
worden, fünf per Mandatarium die Belehnung erhalten, jedoch allezeit mit der Vorsicht, 
daß in denen Polnischen Canzeleyen Cautelae eingeliefert worden, daß dergleichen Bs-
lehnungen per Mandatarium zu keiner solchen Folge interpretiret werden sollten, daß 
die Belebnung^in Person nicht nothwendig sey, sondern vielmehr ohne Dispensation 
des Königes Statt haben müsse: So laßt sich aus der Bclehnung des Herzogs Ernst 
Johann keine solche Nullität eruiren, daß derselbe desfalls des Lehns verlustig- sey, 
und zwar um so weniger, als der Lehns-Fürst auf das Wort und auf die Handlun-
fiert seines Königes und Lehi^-Herrn gebauet, welcher der ganzen Welt, sowol durch 
die heiligste Beobachtung Seines königlichen Wortes, als durch Seine übrige Dem 
kungsart bekannt ist. 

Es erhielten auch Ibro Durchs, der Herzog Ernst Johann nicht heimlich 
tuid zwischen vier Wanden, sondern öffentlich und ^ in Gegenwart aller Großen des 
Reichs die Belehnung per Mandatarium» und man hörte dazumal keinen einzigen Wi­
derspruch, eben so wenig wie nachhero. Vielmehr wurde eilss Jahre hernach und 
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Avar im Jahr 1750. von dem ganzen Senat des Königreichs tu bem Resultat er-
kläret : « Sie betrachteten in der Person des Herwegs Ernst Iobaun keine anbere Per* 
», sort, als einen solchen Vasallen^ ber Ihieen, als rechtmäßig erwählt, vorbestellet; 
».vor den bie Belehnung solenniter requiret,. unb welchem die Belehnur.g mit allen 
« formalitäten ertheilet worden wäre. Diese Belehnung sey vor Ihn ein unbewegli-

eher Grund, unb tönte ber Drt und die Umstänbe, woriimen er sich befäitde, hierin 
nichts änbern. Die Belehnung sey Ihm in bie sei4 Würde wirklich ettheilet worden, 

„ und er sey nicht anders als em rechtmäßiger Herzog von Curland anzusehen, und 
•* bie Gründe, welche Ibro Majest. ber König An. 1750. in Dero Schreiben au Ih-
•> ro Majest. ber Kayserin Elisabeth, Glorwürdigsten Andenkens, zu Wiederherstellung 
i> ber Freyheit des Herzogs Ernst Johann anführten, waren auf dasjenige gegründet, 
.>was ber ganze Senat in diesem Jahre 1750. in stimm Resultat durch bie vor an---
u geführten Worte als recht* billig und wahr erkannte.,, 

Wir lassen nunmehw das Publicum, urtheilen, ob die Mmirtri unb Scnatores auf 
ihren wibrigen Meynungen ferner beharret baben^ ba sieh tempore lavcitimrx. darx keine 
Contrabiction berselben mehr äußert, unb bfe 11. Iabre hernach geäusserte N ennung 
derselben nicht allein feine wibrige Gesinnungen zu Tage legete sondern, bie, nach des 
Herrn Verfassers Hirngespinste unrechtmäßig unb erschlichene Belohnung, eine recht-
mäßige und eine mit allen Formalitäten erlangte Belehnung nennen, die vor bes Her­
zogs Ernst Johann Rechte ein unbeweglicher Grund bleiben, müsse.. 

Man konnte sich nichts abgeschmacktes träumen lassen, als wann man nun# 
ittehro noch behaupten wollte, baß alles, was in Pohlen in Ansehung bes Herzogs 
Ernst Johann vorgenommen worben, inscia. Republik gcscl^ehen sey^ 

Es scheint aber, als wann ber Herr Verfasser selbst ein Mißtrauen aus bie 
Stärke seiner bisher anführten Beweisgründe gesetzt gehabt. Er sattelt also ein neues 
Pserb, unb setzt sich auf bie Rcfcripta* welche et> faveur des H«r^ogs Ernst Iobann 
ohne Wissen unb Zuziehen bes Senats und Ministern wlber bfe Constitution ad sini. 
ftram informationem erschlichen tr-cvben. Unter denen rechnet davn der Verfasser bas 
erste basjenige Rescript, welches wegen der Commisson ergangen, bie zu Danzig mit 
bem neuen Herzoge bic Convention im Rainen ber Republique geschlossen. Diese, 
saget ber Verfasser, habe vermöge ber Constitutionen, von Aurto 1726. unb 1736. 
nirgends ak6 in Curlanb procebiren können. Man bat schon eben erwehrtet von 
welcher Art das- Geschäfte gewesen, welches der, burch bie Constitution von 1726. 
ernannten Commission aufgetragen war.. Es i)l notorische dass die Comnusslon ihr 
Geschäfte in 3&imt* geenbiget hatte; Selb-ge aber war noch nicht dazu gekom­
men, daß sie ihre Relation auf dem Reichstage ablegen sönnen. Hiezu gab ber Pa-
cifications - Reichstag von Anno 1736. bte Gele.genheit. Ein (Gerechter König aber 
unb eine eben so Gerechte Monarchin bes Rußischen Reichs ließen Sich die so theuer 
erworbene Rechte unb Freyheiten unsers Vaterlanbes so angelegen. fvn, daß Sie die 
durch die Constitution von 1727. von ber Commiss.on geänderte Regientngs-Form 
dieses Herzogtbums durch hinlängliche Vorstellungen bey ber Republique aufjttheben 
tpusten, und, nach abgestatteter Relation der Commission, mit Einwilligung der Re-
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publique bicfeftige alte Mgierungs-Ferm wieder berflellten r welche nach denen 
S u b j c f t i o m s  n i e m a k ' n  g e ä n d e r t  w e r d e n  k o n n t e  n o c h  s o l l t e .  . . .  .  

Es truvde also durch die Constitution von An. 1736. dte^mediatc Regierung 
durch einen Herzog wieder hergestellet, und daselbst dem Könige frey gelassen, einen 
neuen Herzog zu bestätigen, und trt der Einsetzung des neuen Herzogs juxt» prafticatum 
in fimilijmodum zu procediren. Ilnd das Scnatus.Confilium zu Fraustadt riethe deln 
5v'nigc poft fa,ta Fcidinandi mit dein neuen Lehns- Fürsten, in Conformitat der Constt'5 

tution von 1736. zu conveniren. . 
Au Schließung solcher Convention wurde verinöge oft erwehnter Constiruttoa 

von 1736. eben dieselbe Commission welche durch die Constitution von 1726. consti« 
tuiret war, prorogiret. 

Wer siehet nun nichts daß dieses Geschäfte, so die prorogkrte Commission ztr 
betreiben hatte, von demjenigen, was derselben im Jahr 1726. aufgetragen war, völ­
lig untersthieden gewesen? Die BeneimtMg des Orts, wo diese Commission ihren 
Fortgang haben, sollte, war gleichgültig, tiMsn sie nur in dem Königreich Polen ge-
führet wurde. 

Dem Herrn Verfasser wird aber doch nicht unbekannt seyn, daß Universal 
lien und Rescripta nidyt einerley sind. Der König erließ an die Commissarios die, zu 
Haltung einer solchen Commission, gewöhnliche und erforderliche Univerfalien, wie sol­
ches die Relation gedachter Commissarien nach geschlossenes Convention mit deutlichen 
Worten zu Tage legt, wann, darinnen gesiegt wird? . ' 

»So haben wir nicht ermangelt, gleich nach Empfang derer, zu Reasiums-
.» rung dieser Constitmion^ von Ew. Könlgk. Majest. erlassenen'Univerfalien uns nach 
».Maaßgabe der angeführten Constitution de Anna 1736. tut den benannten. Ort und 
,> zu bestimmter Zeit, nemkich in Danzig den 21. Novembr. 1737. einzufinden, und das 
„ uns aufgetragene Geschäfte anzufangen.« Wie kann dann jener Hern Verfasser so 
unverschämt vorgeben^ daß dte CommWon zu Danzig auf ein solches Reftript gegrün­
det sey, welches ohne Wissen imd Zuziehung des Senats und Ministerii wider die 
Constitution und ad. ilnistram tofotmauottem erschlichen worden,, da bod) der angeführte 
l'aiTus aus der Relation derer Comnussarien ein. ganz anderes beweiset 

Man sollte doch glaubeir,- daß der Relation einer solchen CommWon mehr 
Glauben beyzumeßen sty,als denen im> nichts ermesen.en Worten des Verfassers: »Die 
„ Ausfertigung des Reskripts, wegen, der Commission; in Danzig^ die vermöge der Eon-
„.stituti'onm von 1726. und 1736. m'rgends als in Curland procediren können, sey 
„ ohne Wissen und Zuziehen des Senats und Ministerii einseitig, gegen, bie Ceitstittttten, 
x und .ld fmishMir* informationen* ergangen. >> 

Näher.' und deutlichere Auskunft hierüber wird dem Kerm Versaiser des: 
Herrn Woywoden von Cracau und Groß - Feldherrn von • fahleit Bramcki Fürst?.. 
Durchlaucht ^eben kennen, welcher Sich Am 1.737. als CommiffäriuS eingcfurldea und 
in der angeführten Rektion das Ihm aufgetragene Geschäfte auf die von Ihro Kö-
nigl. Maiestat erlassene UnjVersalien gründet,, und sich nach Maßgabe der angefübr-
ten Constitution von 1736. an den benannten. Ort und zu bestimmter Zeit, nämlich 
ju Danzig eingefunden zu haben anführet. 

B 3 Der 
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Der Grund, warum die Commission in Danzig ihren Fortgang gehabt, Twin, 

wann es die Noth erfordert, auch dargsthan werden, und war vornemlich dieser, weil 
fcttf irr GOtt ruhenden Herzogs Ferdinand Durchl. Verlassenschaft sich da befunden. 

Wir lasse» abermals das unpartheyische Publicum urtheilen, was für eine 
Nullität in der Bestätigung und darauf erfolgten Belebnung des Herzogs Ernst Io-
bann Durchl, sich daraus herleiten laßt, daß die Commission zu Danzig gehalten 
worden? 

Das zweyte, was den Herrn Verfasser zu seinem Unwillen über die Einse-
fcjjruj und Belehnung des Herzogs Ernst Johann Anlaß giebt, ist die, wider die Eon-
ßitutiones nachgegebene Dispensation von der Persönlichen Eidesleistung. 

Man läugnet dem Verfasser nicht, daß die Constitutiones einen jeden Herzog 
von Curland verbindlich machen, die Lehn über seine Herzogthümer in Person zu neh-
men. Aber man bietet jenem Herrn Verfasser Trotz, eine einzige Constitution aufzu-
weisen, die denen Königen von Pohlen verbietet Dispensationes von der Persönlichen 
Eidesleistung zu ertheilen. 

Die ältern Geschichte dieses Herzogthums zeigen, daß Anno 1649. den 20. 
Mäy zu Warschau unter König Johann Casimirs die Belehnung per Mandatarium in 
der Person des Johann von Bischer von Vischreden, An. 1670. den 28. Novembr. 
unter König Michael zu Warschau die Belehnung per Mandaurios iq der Person des 
Oberhauptmanns vpn Tuckum Christian Putkammer und des Obristm George Finch 
zn. 1677. den 28. April unter König Johanne den III. zu Warschau die Belehnung 
per Mandatarium in der Person des Oberraths Ewald Pfeiliger von Aranck, An. I68Z. 
den 25, März zu Warschau unter eben dem Könige Johann dem Iii. per Maodatarios 
die Belehnung in der Person des Landmarschalls Dietrich von Alten Beckum und des 
Landes Hauptmanns Christoph Heinrich von Putkammer, An. 1731. den 25. Febr. 
unter König Augusto II. zu Warschau die Belehnung denen beyden Bevollmächtigten 
Johann von Büiow und von Brackcl ertheilet worden, welches ein deutlicher Beweiß 
ist, daß die Belehnung des Herzogs Ernst Johanns per Mandatarium nicht das erste 
Exempel in denen Curlandischen Geschichten ist, und auch nicht der Vorschrift entge­
gen tauft, welche von der Republique in der Constitution von 1736. durch die Wor­
te : juxta prafticatum in fimili modum, Ihro Majest. dem König gegeben wird. Dann, 
wann unter neun Belehnungen, die von denen Königen in Pohlen von An. 1579. an, 
da Gotthard Kettler die erste Belehnung erhielte, bis 1731.-über das Herzogthum 
Curland ertheilet worden, nur vier Belehnungen in Person, und fünf per Mandatarium 
zu zahlen sind: So läßt sich allerdings die Belehnung per Mandatarium zu denen Fal­
len rechnen, die juxta practicatum in fimili modum Statt haben mulle. 

Die vorigen Könige in Pohlen haben also dergleichen Dispensationes ertheilet, 
und man hat niemalen von der Republique dieselbigen so angesehen, als wann sie ge-
gen die Constitutione^ liefen. 

Was soll man alfo vor einen Grund haben, mit jenem Herrn Verfasser zu 
decidiren, daß die Dispensation, welche Ihro König!. Majestät nicht heimlich, sondern 
mit Wissen derer beyden Canzler und mit Unterdrückung beyder Siegel so huldreichst 
dem Herzoge Ernst Johann zu ertheilen die Gnade gehabt, nicht eben die Wirkung 

haben 
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haben sollte, als diejenige gewesen, welche Höchstderostlben Vorfahren dm Äeich ttiKrt 
vorigen Herzogen von Curland ertheilet? Es müßte dann seyn, daß Ihro jetzt regier 
lx'nde Königl. Majestät bey Dero Besteigung des Königl. Throns in diesem Stück 
mebr waren eingeschränket worden, als Dero Königl.'Vorfahren. Wir haben aber 
Ursache an der Existence einer solchen Einschränkung zu zweifeln, weil sonst jener Herr 
Verfasser, der so eine ausserordentliche Kenntnis in denen Reichs - Constitutionen hat, 
solche anzuführen nicht ermangelt haben würde. 

Man laßt also wiederum das unpartheyische Publicum urtheilen, wie aus 
der nachgegebenen Dispensation der Persönlichen Eidesleistung eine erschlichene Cotta* 
tion und Investitur sich schlüßen lasse. 

Gesetzt aber, doch uneingestandenen Falls, der Herr Verfasser könnte beweis 
sen, daß Ihro jetzt regierende Königl. Majestät hierin nicht eine gleiche Gewalt mit 
Dero Vorfahren am Reich gehabt hatten: So würde doch jener Herr Verfasser fei­
ne Stelle in denen Lehn-Rechten finden, die einen Vasallen seines Rechts an dem 
Lehn darum für verlustig erkläre, wenn er bey dem Acta Investitur® durch seinen Do­
minum directum selbst zu einem Fehler verleitet worden. Ein solcher Fehler wirket 
nach denen Lehn-Rechten nichts anders, als daß der Actus auf das neue und nach 
denen Gesetzen vorgenommen werbf. 

Der dritte Satz, der des Herrn Verfassers erschlichene Collan'on und Imw 
stitur beweisen soll, ist: 

» Daß noch vor erhaltener Investitur, und ehe weder die Pacta Subjcctionis be-
,»schworen, noch dem K^niae und der Republique der Eid der Treue geleistet gewc-
» s'n, das Rcscriptum obedientiae ertheilet worden, m Hierauf auf laßt sich folgendes 
antworten: 

Die ersten Gründe, worauf ein neuer Herzog post fata Liniae Kcttlerianae sei­
ne Rechte bauen muste und konnte, waren: imo) Die Wahl der Stände des Her; 
zogthums Curland, Udo) Die Bestätigung des Keniges und der Republique. 

Der Herzog Ernst Johann wurde, wie notorisch ist, zum Herzoge gewablt, 
lind der König bestätigte ihn, vermöge der durch die Constitution von 1736. Ihm 
aufgetragenen Gewalt. Diese beyden Schritte waren also die vornehmsten und wich-
tigstcit, welche die Rechte des Herzogs Ernst Johann befestigten, und das darauf 
gegründete Rcscriptum Obcdicntiac hatte keine andere Absicht, als daß nunmehro die 
Regierung in diesen Herzogthümern, welche nach der formulae Rcgiminis nomine rrii> 
dpi« geführet werden ntustc, im Namen desjenigen gesllhret würde, welchen die Stän-
de selbsten, durch ibre Wahl, vor ihren rechtmüßigen Herzog erkannten, indem dieser 
I.cx saget: Printipem fi abefle a Ducatu — — contigem, Ccmsiiiarii Juris Jictionem, 5c 
Judicia cxcrccbunt — <— aliaque omnia admmistrationis munia l'rincipis nomine, expe­
diern, •— — 

Das Publicum urtheile also unpartheyisch, ob man aus diesem Refoipto obe-
dientix eine Nullität in des Herzogs Ernst Johann Collation oder Investimr erzwim 
gen könne? Wollte'man aber auch allenfalls jenem Herrn Verfasser eingestehen, daß 
dieses Rcscriptum obcdicntiac denen Vorrechten der Stände des Herzogthums entgegen 
lauffe: So kann man daraus keinen andem Schluß ziehen, als daß Ihro Majestät 
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t>er König selbst, der dieses Rcscriptum ertheilet und unterzeichnet bat, einen Eingriff 
in unsere Vorrechte gemacht habe, der aber dem Herzog Ernst Johann in Ansehung 
Seiner erlangten Rechte zu keinem solchen Nachtheil ausgeleget werden mag, daß Er 
desfalls Seiner Lehne beraubet werden könne. 

War es hier um die Rechte der Stande zu thun; so lag auch nur diesen 
ob, sich dagegen zu manifcstiren und bey dem Könige und der Republique darüber 
Beschwerde zu fuhren. Da sich aber in denen Actis, die sowol vor als nach der 
Belehnung dieses Herzogs abgehandelt worden, keine Spur davon finden lässet; so 
läßt sich auch daraus kein anderer.Schluß machen, als daß die Stände diesen Actum 
des Königes entweder als keinen Eingriff angesehen haben, oder sich ucitc vor dieses 
mal ihres Rechts begeben hatten. 

Von einer gleichen Beschaffenheit und Nichtigkeit ist auch der vierte Satz 
jenes Herrn Verfassers, der die geflattert und Investitur des Herzogs Ernst Johann 
aus dem Grunde vor null und nichtig erkläret, weil dem Herzoge, zuwider den Gc-
setzen, ein Rcscriptum ertheilet worden, Seine Regierung in Peterburg zu führen. 

Wir wollen das Publicum nicht mit einer weitläufigen Ausführung aufhalt 
ten, ob und in wie weit ein Lehns-Fürst sich seiner Rechte auf sein Lehn verlustig 
macht, der sich ausserhalb seinem Lehn abwesend befindet. Es ist notorisch, daß der 
Herzog Ferdinand, Gottseligen Gedächtnisses, über 20. Jahr sich ausserhalb seiner 
Vehrte befunden, und aller Ermahnungen des Keniges und alles Bittens derer Stän-
de ohngeachtet, zu der Rückkehr in seine Lehn sich nicht bewegen lassen. Es ist aber 
weder Jemanden in der Republique, noch einem Curländer eingefallen den Herzog 
Ferdinand desfalls seiner Lehne verlustig erklären zu wollen. 

Die Situation, in welcher sich Ihro Durchl. der Herzog Ernst Johann an 
dem Rußisch-Käyserl. Hefe befand, ist der ganzen Welt bekannt. Und die von Zeit 
zu Zeit erlassene Schreiben Ibro Majest. des Königs in Pehlen an Ihro Durchs, 
den "Herzog, sowol vor als nach dessen Erhebung auf den Fürsten-Stuhl, geben nur 
gar zu deutlich zu erkennen, daß hauptsächlich das Interesse des Königs und der 
Republique mit der Gegenwart des Herzogs in Petersburg verknüpft gewesen, und 
Selbige von Ihrem Vasallen, durch den Einfluß, den Er in Staats-Sachen hatte, 
wichtigere Dienste zu gewarten hatten, als Sie durch dessen Gegenwart in seinem 
Lehn bessert konnten. Ibro Durchl. der Herzog konnten auch mit desto mehrerer 
Sicherheit und Rube Sich bierinnen denen Absichten des Königs bequemen, als Die* 
selben bona tute denen Königl. Weiten Glauben beimessen konnten, unb keine Ursache 
hatten zu glauben, daß Ihr Dommus directus Sic mala fidc zu etwas irtbucrrcu n \U 
tc, welches Denenselben i&. Jahr nach Dero angetretenen Regierung als eine Felo, 

nie ausgeleget werden sollte. Selche schwarze HanbUmgen lassen sich bey gekrönten 
Hauptern nicht inutbmaßen, am allerwenigste« aber von einem solchen Monarchen ur-
theilen, wie unser Allergnädigste König und Herr ist, der von dem ersten Antritt Sei-
ner Regierung keine andere Merkmale zu evtVimen gegeben bat, a-ls selche, die Geredv 
tigfeit, Billigkeit und Menschen - Viebe bezeichnen ; remeeive.aes aber solche, die einen 
Vorsay und eine solche Art zu denken anzeigen, auch, nur eines einzigen Menschen 

litt 
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Unglück befördern ;u wollen, geschweige Mm eisten Herrn vrn Land und Leute zlz 
bringen, dem Allerhöchstdieftlben, sowol durch Dero eigene Handschreiben, als durch 
Dero Ministerium so viel Erkenntlichkeit schuldig zu seyn erklaret haben. 

Daß übrigens ein Landes-Herr in Curland ausserhalb Landes seyn könne, tw 
stanzet der angeführte Lex aus der Foi-mula Rcgiminis, weil derselbe Ziel und Maaß 
seyet, wie das Land, in Abwesenheit eines Fürsten, regieret werden solle, ohne zu de-
termmiren, von was für einer Art die Abwesenheit des Fürsten, oder in was für 
Ursachen selbige gegründet seyn sollte. Dann, wann in Curland ein Gesetz existiret, 
welches eine Vorschrift gießet, wie das Land in Abwesenheit eines Herzogs regieret 
werden soll, so muß ja'nothwendig die Möglichkeit der Abwesenheit voraus gefestet 
seyn. Daß aber die Möglichkeit der Abwesenheit nur auf eine Kriegsgefangenschaft 
und auf keinen andern Fall restringiret sey, laßt sich aus dem angeführten lege for« 
multt rcgiminis nicht wahrnehmen, weil, wie schon erwehnet worden in terminis gene« 
raliflimis von der abscntia Principis geredet wird. 

Gesetzt aber, doch uneingestandenen Falls wiederum, daß die Gesetze des ftw 
des die Abwesenheit eines Fürsten nicht gestatteten: So bietet man jenem Herrn 
Verfasser abermals Trotz, ein Gesetz ausweisen zu können, in welchem der Verlust des 
Lehns auf die Abwesenheit gesetzet sey. Wieviel weniger kann also eine solche Ab­
wesenheit einen Herzog von Curland seiner Lehne verlustig machen, die durch die Con­
cession und Nachsicht Seines besten Königs und Ober-Lehnsherrn mit veranlasset 
worden? 

Ehe man solches zugeben kann, muß von jenem Herrn Verfasser ein neue* 
Lehn-Recht und ein neues Jus publicum Polonicum der Welt mitgetheilet, und seine 
Frincipia von der Welt als wahr angenommen werden. So lange aber dieses nicht 
ist; so lange muß man auch in der Verwunderung bleiben, daß jener Herr Verfasser 
sich so offenbaren Wiedersprüchen aussetzen, aus Licht Finsternis, aus Finsternis Licht 
machen, und in dem Angesicht der ganzen Welt solche Ungereimtheiten statuiren können? 

Nachdem der Herr Verfasser seine ungereimten vier Satze genugsam darge? 
than zu haben vermeint; so fangt er in seinem Enthufiafmo an von Citationen zu 
träumen. 

Was will der Verfasser mit denen Worten sagen: ..Ist eine Citation von 
„ 8« Monaten Rechtskräftiger, als die von 8- Wochen? ,> 

In der That jener Herr Verfasser giebt dem Publice ein rechtes Näbel ist 
diesen Worten aufzulösen. 

Wollte er dadurch etwan dasjenige beantworten, das in dem Briese eines 
Curländers an seinen Mitbruder berühret worden, daß die angedroheten instigatow 
sehen Cilationes zu ihrer Wirklichkeit nicht gekommen; So wird keiner in dieser auf, 
fletvorffenen Frage: „ Ob eine Citation von 8- Monaten Rechtskräftiger als die von 

8- Wochen sey ? „ Die Auflösung und Ueberzeugung finden, daß der Herr Verfaß 
Kr mit der Miene seiner instigatorischen Citationen zu Stande gekommen, mit wel­
cher er die Freyheit, Religion und die Eeseye des Vaterlandes in die Luft zu jpreu» 
gm hoffet. 

Sollte aber diese ausgeworfene Frage jenes Herrn Verfassers zum Gegen? 
£ stand 
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stand haben, daß in d.'M Expose des motifs» so auf Beschk Ihro Rußisch-Käyserlichen 
Majestät der Republique bekannt gemacht worden, die Worte enthalten: » De quel 
M droit veut-on soutenir, que le-dit Duc Erneslr Jean foit pme des Ses Duches, sans 
a avoir ete rite, ni ecoute, ni juge, et fans crime contrc le Roi et la Republique ? „ 00 

setzt man jenem Herrn Verfasser entgegen, daß ihm, als einem auch m denen Lehn-
Rechten super-f lugen Rechts-Gelehrten, nicht unbekannt seyn werde, daß he Lchn-
Rechte mit denen gemeinen Rechten dieses gemein Haben, daß ab Exccmionc nfcht an­
gefangen werden könne, gegen einen Vasallen zu procediren, und daß er ante causa: 
cognitionem seines Lehns nicht entsetzet werden könne. Daß aber m einer Cause co. 
gnitione eilte Accusatio, Citatio covam Judice competcnte» und eine Dcfenfio oder Contu-

tnacia Citati vorhergehen müsse, ehe der Judex competens bie Sententiara pronunciren 
könne, ist auch denenjem'gen nicht mehr unbekannt, die nur erst anfangen die Iura 
|u studiren. 

Wir bieten jenem Herrn Verfasser Trotz uns angeben zu kcnnm, wer der Ac-
cufätor sey, und wo die Citation befindlich, welche derjenigen Sententiae Exfeudatiom's 
vorgegangen sey, die in dem Resultat des Senatus-Confilii von 1758. befindlich ist? 
Dieses ist jenem Herrn Verfaßer eben so unmöglich darzuthun, als er beweisen kann, 
daß vorgemeldtes Senatus-Consilium das Judicium competens. sey, vor welches ein Her-
zog von Curland zu erscheinen schuldig wäre. 

Es ist bekannt, daß wann über Lehns- Fehler eines Lehnst Fürsten erkannt 
werden soll, rares Curiat erforderlich find, auf welche ein Herzog, der von der Repu-
Jblique Pohlen ein Fürstenthum zur Lehn trägt, um so mehr zu provociren hat, als 
Aach denen Constitutionen dieses Reichs zu denenjenigen Zeiten, da die Herzoge von 
Preußen und von Moldau mit der Republique in einer gleichen Verbindung stunden, 
in welcher sich das Herzogthum Curland, Gottlob! noch jetzo befindet, diejenigen Parcs 
Curi$ waren, welche bey solchen ausserordentlichen Vorfallen bey einem Lehn, in der 
Curia feudali Sitz und Stimme hatten. 

Ob nun wol eine solche Curia fcudalis* wegen der mit denen beyden Fürsten­
tümern Preußen und Moldau vorgefallenen Veränderungen, nicht mehr Statt haben 
kann: So berechtiget doch dieses nicht den König und den Senat, ganz allein einen 
neuen Modum festzusetzen, wie der noch emzsg übrig gebliebene Lehns-Fürst von Curland 
judiciret werden soll, und ein König von Polen ist hiezu um so weniger berechtigt, als 
Er in der oben angeführten Constitution von An. 1607. ausdrücklich verspricht: sine 
confensu Comitiotum nulla. ex parte de Ducatibus- ad Rcgnum pertinentibus difponere 
volumus. 

Gesetzt aber, der Herr Verfasser wäre so glücklich, daß man ihn als einen Anklä­
ger annehmen, unb diß er eine widerrechtliche Citation erhielte. S>o würde bo t) bet;-
fces der, ante accusationem & Citationem Anno 1758» erlassenen sententiae cxsctuUtionis, 
wann sie auch von dem Judice competente gesprochen wäre, keine Kraft geben können. 

Das Publicum wird also sattsam überzeuget seyn, daß die ausgewo/ffene Fra-
jenes träumenden Verfassers,, weder die Collation noch die Investitur des Herzogs 

Ernst Johann annullire.. 
Nachdem nun jener Herr Verfasser aus dem Traum der Citationen erwachet, 

f» öfnct er den Schatz seiner Kentnis in denen Feudal-Rechten, und beweiset feine lln-
par-
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partheylichkelt, wenn er de» berühmte» Juristen Hornium zum Zeugen anführet, unl 
aus demselben citiret: 

„ Per indirectum peccatur in Dominum > fi Vafallus Feudum sine Domini confenfa 

„ alicnivcrit. „ 
Es ist dieses eine wiederholte unverschämte Anschuldigung, die der Herr Ver-

fasser entweder aus seinem eigenen Gehirn erdacht, oder aus T>em, vor einiger 
ßeit bekannt gemachten, Memoire für les Affaires des Courlande entlehnet hat. Diese 
ungegründete und erdichtete Anschuldigung findet aber in denen vor kurzem bekannt 
gewordenen Remarques d'un Courlandois für le memoire donne relarivemcHt aux Affaires 

de Courlandc ihre hinlängliche Wiederlegung, und man verweiset diesfalls die geneig-
ten Leser auf die dafelbst fub Numer. 52. 53. 54. 55. und 65. befindliche Anmerkun­
gen, welche mehr als zu deutlich darthun, daß Ihro Durchl» der Herzog Ernst Io-
Hann, das von der Republique zur Lehn tragende Her;ogtbunt keinesweges deterioriret, 
vielweniger Sich durch einige Alienation eines Cnminis Feiontac schuldig gemacht ha­
ben, sondern daß Hochdieftlben vielmehr, nach der mit Denenselbcn im Namen der Re-
publique geschlossenen Convention, mehr in Erfüllung gebracht, als wozu Sie verbind-
lich gewesen. 

Man begnüget sich jenem Herrn Verfasser aus denen Lehn-Rechten eitt' 
gegen zu fttzen, daß wenn er auch erweisen könnte, daß Ihro Durchl. der Herzog 
Ernst Johann diejenigen Summen von Rußland erborget hätte, die zu Einlösung der 
Domainen erforderlich waren, Dieselben dennoch Ihres Lehns nichts verlustig erklär 
ret werden kannten, weil die Lehn-Rechte ausdrücklich sagen: feudum per alienatio« 
nem non comm'tti, nifi traditio fucrit fublecuta. 

Ob aber jener Herr Verfasser im Stande sey zu erweisen, daß Ihro Durchs, 
der Herzog Seine Herzogtümer, oder die eingelößten Domainen an Rußland' tradiret 
habe, darüber lassen wir das Publicum urtheilen. 

In einer eben so schlechten Anwendung setzet der Herr Verfasser aus dem 
Lehrt - R chte den Text hin : 

„Ob infignem feudi deteriorationem dolo, vel. lata culpa factam, laeditur quoque 
„ Dominus, Valällusque perdit feudum. „ 

Wir verweisen darüber abermals die geneigten Leser auf die angeführten Re­
marques und fügen noch diejenige Anmerkung bey, die sich fub No. 60. befindet. 

D'r geschickte Herr Verfasser vorerwehnter Remarques hat in denen angeführ-
ten und andern Stellen mit genügsamer Wahrscheinlichkeit dargetban, daß das von 
dem Rußischen Reich veranlaßte und von dem Oder- Lehnsherrn Selbst durch ein be-
sonderes Rcftript nachgegebene Sequestre, nicht einmal scheinbarerweise, von einem 
Fürsten eingeleitet worden, welcher der Uebermacht seiner Feinde und seinem harten 
Schick al damals und so lange unterliegen müßen, bis GOttes weise Fügung die Ge-
rechnet auf den Thron erhoben. 

Es ist nicht zu laugnen, daß die Umstände, in welchen sich währenden Sequc-
flres unser thvitres Vaterland befand, und, in Betrachtung des allgemeinen Wesens 
nachtheilig waren, und im Lande viel Unrube zu Wege luv cht it. Allein dieser dama­
lige betrübte Zustand unsers Vaterlandes, war nicht sowol in dem Sequestre gegründet, 
als in andern Ursachen die in der Abwesenheit und in d.'r Inactivitat unsers Landes-
Fürsten ihren Grund hatten, wozu die von unsern Oberrathen gegen die Verfassung 
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und gegen die Gesetze unsers Vaterlandes im Namen des König übernommene Regie» 
rung die erste Gelegenheit gab. 

Dieser Schritt der Oberräche veranlaßte die erste Zwistigkeit zwischen der Re-
giemng und dem Adel, welche von einigen unruhigen Geistern auf beyden Theilen erhal-
ten wurde, um im Trüben desto beßer fischen zu können. Es wüsten einige in dem Lan­
de, die Abschickungen der Delegationen dem Adel so schmackhaft und nothwendig vor» 
zustellen, daß es ihnen gelung solche zu bewirken und Billigungen über Willigungen, 
so oft sie nur trotten zu Wege zu bringen, damit diejenigen, die zu denen Delegation 
nen ausersehen wurden, ihren Abschickungen den Glan; großer Gesandschaften geben 
und ihre Bibliothequen und Garderoben vermehren konnten. Und wann der Adel 
in diesen Absichten nicht einstimmig war: So muste das arme Vaterland dasjenige 
erfahren, was Kayser Carl der iv. in der güldenen Bulle erwehnet: Rcgnum in sc 
div.isum, desolabitur. 

Diese Uneinigkeit im Lande wurde um so mehr erhalten, als der bey uns,-
©Ottlob! unbekannt gewesene Nepotismus in Austheilung der Landes-Chargen sich 
nunmehro leider! auch eingefunden hatte, indem die Genealogie und Verwandschaften 
fcei'erjeitigett, die in der Regierung saßen, mehr in Erwägung gezogen wurde, als die 
Geschicklichkeit und Verdienste unserer Mitbrüder,, und dieser Grund der Genealogie 
burch nichts als durch Erlegung großer Summen zuweilen überwogen werden konnte. 

Und nur diese Verfassung der damaligen Umstände war es, welche den armen, 
vnd in keinem großen Anhang stehenden Adel druckte. 

Wenn man aber den Sequestre an und vor sich selbst betrachtet, so werden 
die meisten Familien im Lande eingestehen müssen, daß selbiger denenselben mehr zum 
VortMials Nachtheil gedienet hat. Und vielleicht kann sich jener Herr Verfasser, 
der fr-sehr zornig über das Sequestre ist, mit unter diejenigen zahlen, der, wann ihn 
andere Leidenschaften nicht in seinen zeitlichen Umständen zurück gesetzet haben, ansebw 
liche Vortheile aus denen Arrenden gezogen, die er währenden Sequestre besessen. Es 
herrschte zwar freylich auch bey Austheilung der Aemter einiger Nepotismus, doch wur­
de selbiger allezeit durch die Schwere des Geldes überwogen, und mau wußte das 
Angewendete aus denen Arrenden bald wiederum zu ersetzen. 

Ob nun an die ausserordentlichen Willigungen, die durch die oben angeführte 
innerliche Unruhen und Zwistigkeiten veranlasset worden, und wodurch man denen Ade-
lichen Gütern zugesetzt, und ob an denen Deteriationen der Fürstl. Aemter, aus wel­
chen ein Jeder reich weder wollen, Ihro Durchl. der Herzog Ernst Johann, einigt 
Schuld haben, darüber lassen wir ein unpartheyisches Publicum urtheilen. 

Mit der Anführung vorgemeldeter lateinischer Brocken hat aber jener Her? 
Verfasser seine Gelehrsamkeit noch nicht alle ausgeschüttet; sondern er beehret das Pu­
blicum noch mit folgenden zwey lateinischen Sprüchlein: 

3, Contincmr autern quaque fub causa privationis feudi, mmin saevitia in lubditos, v 

t, Unus vero casus est ubi ipso jure feudum ad Dominum rcvtmtur, si »empe alte-
'»> natum sine Domini confensu. „ 

Und hierauf macht der Verfasser die schöne Anwendung, daß zu dieser Sgevitia * 
folgende Fälle zu rechnen waren: 

!.) „ Die erschreckliche Kontribution die uns bis auss Vlut ausgesogen: 
2.) „Die gewaltsame Entführung des sel. Capitaitte Focke, des Mvocaten'An.-

P dreä, des Notaüi JPublici &Cj. o ^ 
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3.) „ Die Erecutionsmaßige Einquartierungen und Eewalthatigkeiten im vor^ 

„gen Jahre in Bornsrnünde, Islitz, Spirgen, Puhren, :c; 
4.) „ Die öffentliche Gewaltthätigkeiten und committirte Dqectiones und SpoJla 

„ in Degahlen, Prawingen, Selwrg, Deguhnen, Thomsdorff, Garrosen, 2c, 
So viel nun die erschreckliche Contribution, die unser Vaterland bis aufs 

Vlut ausgesogen haben soll, betrifft; so haben wir in diesem Scculo etliche erlitten. 
Als im Jahr 1700. der Rußisch-Käyserl. Hoff die Gerechtsame Sr. Majestät 

des Königs in Polen Augusti Ii. Glorwürdigsten Andenkens gegen die Schweden un­
terstützte, wurden von jedem Hacken 200. Lf. Roggen, 200. Lf. Haber, 6, Stück Horn-
Vieh und 200. Fl. an Geld in das Rußische Lager nach Riga geliefert, und zwar 
auf Veranlassung Ihro Majest. des Königs, der desfalls an Ihro Durchl. den Her­
zog ein Schreiben d. d. Lager bey Riga den 19. Iulu 1700. erließ. 

Im Jahr 1705. wurden für die Rußisch-Käyserl. Trouppen abermals 60000* 
ff. Roggen, 6000. Lf. Grütze, 30000. Lf. Haber, 300000. Centner Heu, bey gooo. 
LisPfund Fleisch, und - proportion so viel Butter und Speck und 15. Rthlr. vom 
Hacken Contributiones geliefert. 

Anno 1706. wurde beynahe eine gleich starke Kontribution ausgeschrieben. 
Anno 1714. wurden von Ihro Majestät dem Könige Auguste 11. Höchstsel, 

Gedächtnisses zwey Regimenter Sachsen in die Herzogthümer eingeleget, und mußte 
von dem Lande zu Erhaltung derselben eine gewisse Summa Geldes 6. Winter Mo? 
itvtte durch erleget werden, außerdem aber wurden noch 75. Rthlr. Albr. vom Hacken 
als Contributiones gefordert, welche die Landschaft durch Delegationes abzuwenden 
suchte, darinnen aber nicht reussirte. 

In eben dem Jahre wurde das Land von denen Sächsischen Trouppen so 
tedrängt und solche enorme Contributiones von ihnen anverlanget, daß die Landschaft 
den Cammerjunker Rutenberg an Ihro Majest. absendete solche zu depreciren, welche? 
auch einen geringen Nachlaß bewürkte. 

Und endlich ist die letzte Contribution derer man sich em'mtmi kann, fciejentJ 
ge, welche, unter der Regierung des Herzogs Ferdinandi, die Rußisch-Km)serl. Troup­
pen von diesen Herzogthnmer» verlangten, als sie nach Absterben Ihro Majest. des 
Königs Augusti Ii. Glorwürdigsten Andenkens, in denen Iahren 1733. und 34. nach 
Pohlen imtrfchirten, um diejenigen Wohlgesinnten zu unterstützen, die den Königs. 
Thron mit unserm jetzt regierenden Gerechtesten Monarchen Augusts III. besetzt wissen 
wollten. 

Diese Kontribution betras alle Einsaßen des Landes, und Ihro Durchs, de? 
jekt regierend: Jxrzog, der dazumal noch als Graf von Biron schon ansehnliche Pos* 
sessiones in diesen Herzogtümern hatte, mußte mit allen übrigen Mitbrüdern ein gleü 
ches Schicksal tragen, und Niemanden ist dazumal eingefallen, diese Contribution'als 
eine nimuin favitiam des Grafen v. Biron m fuos fubditos auszulegen, indem wir noch 
fubditi des Herzogs Ferdinands waren; sondern das Ansehen des damaligen Grafen 
von Biron am Rußisch-Käyserl. Hofe, bewürkte noch eine Ersetzung des dadurch erlitt 
tenen Schadens. Und wann gleich diese Ersetzung von denen; nigen, die den Auftrag 
desfalls hatten, nicht in der Exaetitude geschehen, als es die Intention Ihro Majest. 
der Rußisch. Kapscmt Anna, Glorwürdigsten Andenkens, mit sich brachst; So wär 
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man doch überzeugt, daß nur diejenigen, denen diesfalls die Commission aufgetragen 
war> darinnen gefehlet hatten, wies insgemein in dergleichen Fallen zu geschehen pflegr. 

Ein unpartheyisches Publicum urtheile also, wie diese Kontribution als eine ni-
tnia faevitia des, etliche Jahre hernach, den Fürstenstuhl besteigenden Herzogs Ernst Io-
Hann ausgeleget werden könne; Diese Auslegung ist eben so ungereimt, als wann imw 
die im Jahr 1700. geforderten starken Lieferungen ins Lager nach Riga, und die star­
ken Bedrängnisse derer Sächsischen Trouppen, worüber das Land durch den Herrn 
Cammerjunker von Rutenberg, bey Ihro Majestät dem König Augusto II. so bittere 
Klagen führen ließ, Ihro Durchl. dem Herzog Ernst Johann zur Last legen wollte. 

So viel nun die Entführung der benannten unglücklichen Personen betrift, so ist 
solche ei« fürchterliches Beyspiel, und vor die dabey empfindlich gelittene Angehörige 
eine sehr betrübte Zurück - Errinnerung und eine neue Eröfnung der Wunden, welche 
die Zeit meistens geheilet. So viel man nun bey diesem Vorfall auf vielfältige und 
nie bekannt gewordene Trieb-Federn muthmaßen mag ; so gehöret doch ein sehr wohl 
auseinander gesetzter Beweiß, und daß alle Umstände mit-einer Gewißheit klar aufge-
deckt seyn müßen, um in dieser Sache nach Gerechtigkeit zu urtheilen, und Jemanden, 
wer es auch sey, mit Zuverlässigkeit das Schicksal vorgemeldter unglücklicher Personen 
beymessen zu können. 

Die genaue Kenntniß und die wahren Umstände dieser Sache müssen auch nur 
jenem Herrn Verfasser entdecket worden seyn, weil er so decisif das Urtheil spricht. 

Die bekannte Entleibung des Herrn Starosten und Cammerherrn von Fircks, 
unter der Regierung Herzogs Ferdinands ist niemalen so entscheidend beurtheilet wor­
den, als jener Herr Verfasser die Entführung dieser unglücklichen Personen beurtheilet. 

Welcher von denen beyden Fällen nach der Lage ihrer Umstände mit mehrerer 
Wahrscheinlichkeit beurtheilet werden kann, überläßet man denenjenigen, die eine 
Kenntnis derer Umstände besitzen, die sich bey beyden Fallen geäußert. 

Dem ohngeachtet wurde durch die Commission von An. 1717. der Verdacht, den 
man auf des Herzogs Ferdinand Durchl. legen wollte, vor ungültig erkannt. — — 
Hätte unser Herr Verfasser dazumal schon schreiben können; so hatte er vielleicht mit 
einem Federstrich unsern in der Asche zu verehrenden Herzog Ferdinand als einen 
Mörder verurtheilet. 

Zu verwundern ist es übrigens, daß im Jahr 1758« da man besonders Gründe 
nöthig hatte, die vorgesetzte Exfeudation des Herzogs Ernst Johann zu rechtfertigen, 
diese von jenem Herrn Verfasser als unwiderruflich und ganz klar am Tag liegende 
hingeworssene nimia fevitia nicht in denen Rationibus decidendi des Diplomatis mit ein­
geschaltet'worden, um der ungerechten Absicht einen desto Inßern Vorschub geben zu 
können. 

Nunmehro wendet sich der Herr Verfasser zu denen Executionsmaßigen Einquar­
tierungen und Gewaltthätigkeiten, welche in Bornsrnünde, Islitz, :c. ausgeübet worden. 

Man läugnet nicht, daß die Einquartierungen dem ganzen Lande/ und also auch 
denen angeführten Oettern beschwerlich gewesen, und bey Gelegenheit derselben Excesse 
und Gewalthatigkeiten, welche insgemein die Folgen großer und beschwerlicher Eiiiqtmv-
fL'vuttgett find, sich ereignet. In wie weit sich aber aus diesem eine nimia Jäuvitia eines 
Laudes-Fürsun schlüß.'u lasse, überlassen wir dem Urtheil eines uilparcheylschen Publid. 

Sepnd 



3& 23 3& 
Sevnd wol diese Einquartierungen und Excesse grösser gewesen, als es diejenigen waren, 
welche die an den Preußischen Grenze liegende und diejenige Derte in Pohlen erfahren, 
durch welch- die Rußisch-Käyserl. Trouppen in dem letzten Kriege ihren Durchmarsch 
nahinen, um Ibro Majest. den König, wegen der Bedrangniß Ihrer teutschen Staa-
ten Hülfe zu leisten. Es ist aber noch keinem derer Polnischen Magnaten, oder sonsten 
Einem eingefallen, wegen dieses Einmarsches und derer Einquartierungen gedachter 
Rußisch-Käyserl. Trouppen, und wegen derer bey so großen Armeen unvermeidlichen 
Excessen Ihro Majest. dem Könige eine nimiam sxvitiam in suos fubditos Regni Poloniac 

auf ürden zu wollen. Eben so wenig kann also dem Herzog Ernst Johann ein crimen 
fdonias daraus gemacht werden, wann von denen Rußisch-Käyserl. Trouppen bey dero 
Rückkehr aus dem Kriege und Durchmarsch durch dieses Herzogthum nicht durchaus 
gute Mannszucht gehalten worden, welches bey dem Durchmarsch großer Armeen fast 
unmöglich ist. Zu verwundern ist es noch, daß der Herr Verfasser Ihro Durchl. dem 
Herzog Ernst Johann nicht auch den Todschlag, der vor einiger Zeit auf den Gräflich 
Keyserlingksch-n Gütern an einem Aeltesten verübet worden, und worüber eine hohe 
Rußisch-Käyserl. Generalität die Thäter zur Verantwortung und gebührenden Strafe 
gezogen, als ein Crimen feloniae zur Last geleget hat. 

Endlich komt der Herr Verfasser auf öffentliche Gewaltthätigkeiten und auf die 
(omnmtivte Dejectiones und Spolia in Degahlen, Prawingen, Selburg, Deguhnen, 
Thomsdorfs, Garroftn, zc. 

Ehe wir darthun, wie wenig diese unverschämte Imputation gegründet sey, müs-
fett wir dem Publica etwas mittheilen, was in die Verfassung unsers Vaterlandes mit 
einschlägt. 

Die Fürstl. Domainen oder Güter werden bey uns Aemter genannt, und wer-
den von dem Fürsten, theils gegen Erlegung einer gewissen Arrende-Summe, oder 
eines Pachts, an den Adel auf so viele Jahre überlassen, als der Adel mit dem Fürr 
sien übereingekommen ist; theils laßt der Fürst solche Aemter durch seine Disponenten 
disponiren. Diejenigen vom Adel, die dergleichen Aemter Arrende- oder Pachtsweise 
erhalten, sind verbunden von dem Fürsten darüber Contracte zu nehmen, in welchem 
das Quantum, die Zeit und Terminen, wie die Pacht bezahlet werden soll, detertnim; 
ret w.rden. und unsere Landes-Gesetze geben gewisse Ziel und Maaß, in wie weit bey-
de Theile zu Erfüllung ihrer Verbindung angehalten werden können, und der Fürst ist 
nicht befugt ohne hinlängliche Ursache und ohne Vorgang ige Untersuchung, wozu Er 
eine Commission aus dem Adel benennen muß, Jemanden vor Expirirung seiner Ar 
rende-Iahre aus dem Amte zu setzen. Und wann der Fürst sich etwas anders beyge­
ben lassen sollte; So ist der Arrendator befugt den Weg des Rechtens zu: erwählen, 
und die Gerichte können ihm nicht demgiren, ihm. auch gegen dem Herzog Recht 
zu verschaffen. 

Run sind alle diejenigen Detter, wo der Herr Verfasser die Gewaltthätigkeiten, 
Dcjethones unt) Spolia verübt zu seyn vorgiebt, Fürst*. Aemter,, und wurden von sol­
chen Personen besessen, die Ihro Durchl. den Herzog Ernst Johann bey Dero Rückkehr 
und Besitznehmung D.'ro Fürstentümer, nicht als ihren Landes>5errn anerkennen, und 
von demselben die gewöhnlichen Arrende-Contracte annehmen wollen, weil sie es nicht 
mit ihren Gesinnungen vereinbaren konnten» 
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Was konnte für eine natürlichere Folge hievon seyn als diese, daß Ihro Durchs, 

der Hertzog zu der Resolution bewogen worden, denen Besitzern vorgemeldter Fürstl. 
Aemter, solche nicht länger zu lassen, weil Ihro Durchl. mit Dero Fürstl. Interesse 
und mit Dero Landes-Herrlichen Rechte nicht vereinbaren konnten, Jemanden, der de-
itenselben durch einen gewöhnlichen Contra« die gehörige Sicherheit nicht zusagen will, 
Dero Eigenthum länger verwalten zu lassen. 

Ihro Durchl. der Herzog Ernst Johann stunden solchergestalt mit denen Besitzern 
der benannten Aemter in keiner Verbindlichkeit, weil die Herren Besitzer selbst von kei­
ner wissen wollten, und konnten also mit Recht, durch die nach denen Gesetzen und 
nach der hergebrachten Gewohnheit erforderliche Commissionen, denen Herren Arrenda-
toribus, die von Ihro Durchl. dem Herzoge keine Contracte annehmen wollen, ihre 
Arrenden abnehmen. 

Nun urtheile ein unpartheyifthes Publicum selbst, auf was Art aus denen von 
jenem Herrn Verfasser angeführten vier Fällen sich eine nimia fevitia schlugen lasse, und 
wie der angeführte §. xvni. ra«. Subjcct. und die Commiss. Decision von 1717. §. II. 
& III. hier in Anwendung zu bringen sind? 

Wir übergehen die gegen Ihro Durchl. dem Herzog ausgestoßene Schmähungen, 
und verweisen die geneigten Leser auf die in denen Remarques d'un Courlandois Sur lc 
memoire donne relativemcnt aux affaires de Courlandc, befindlichen Anmerkungen fub Num. 

30. 34. 37. 44. 50. 51. 52. 62. 69. 78. 79. 80. 81. 101. 102. 103. woselbst sie ei­
ne vollständige Wiederlegung derjenigen Lästerungen finden, mit welchen der von einem 
jeden Patrioten zu verabscheuende Herr Verfasser des Antwort-Schreibens auf der 7-
ten Seite seines Pasquils von der 27ten Linie an, bis auf die 8te Linie der 8ten Sei-
le ausgebrochen. 

Ein gerechtes Publicum wird aus demjenigen, was hier nur mit wenigen beruh-
rer worden, und jener geschickte Herr Verfasser derer Remarques weitläufiger und 
mit Urkunden ausgeführet, sattsam überzeuget seyn, daß Ihro Durchl. der Herzog 
Ernst Johann der rechtmäßige Landes-Herr sey, dem die Stände von Curland die 
solenne Eidesleistung schuldig sind, nnd dem die gröste Anzahl der Stande solche ge-
leistet haben. 

Wann sich aus allem ganz klar zu Tage leget", daß Ihro Durchl. der Herzog 
Ernst Johann in Consorrnität der Fundamental-Constitution von 1736. welche bey 
dem bald zu vermutheten Ableben des Herzogs Ferdinand und dadurch zu existircnden 
casii aperturx Feudi verubfasset wurde: juxta practicatum in fimili modum, investiret 
worden, und wann Hochdieselben die Pacta subjcct. und Gesetze des Landes, so wie die 
Sicherheit der Religion, durch Dero Eidlich ausgestellten Cautionem Reli«ionis be­
schworen haben. Und wo kann noch ein Zweifel übrig bleiben, daß tutfer Durchlauch­
tigste Herzog Ernst Johann nicht 

1.) Nach denen Constitutionen des Reichs, 
2.) Nach denen Grund-Gesetzen des Landes, und 
3.) Nach denen Feudal-Rechten als ein rechtmäßiger Herzog von Curland' aner-

kannt werden müsse, so wie Hochdieselben auch alle Mächte von Europa anerkannt haben. 
Ich biete jenem Herrn Verfasser Trotz, eine einzige Illegalität au erweisen, die 

die gegründeten Rechte unsers Durchlauchtigsten Herzogs entkräften könne. 
Was 
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Was will jener Herr Verfasser mit der stoptischen Ausdrückung sagen? 
„ Macht etwa der Groß-Canzler ht Litthauen bey ifmen, Konig, Senat, m* 

» nisterium, Ritterschaft und die ganze Republique aus ? 
Keinem ist eingefallen diesen Satz zu behaupten, welcher eben so wemg erwiesett 

werden kann, als jener Herr Verfasser Jemanden überzeugen ivird, daß der König 
und der Senat allem, die Republique ausmachen. 

Wann man sich auf die Gesinnungen dieses Patriotischen Ministers und derer-
jenigen berufen, die mit ihm mit einem gleichen Eifer vor 1)ie Vorrechte der ganzen 
Republique und einer zu dieser Republique gehörenden Provinz geredet und gewachet; 
So hat man keine andere Absicht gehabt, als das Publicum zu überzeugen, daß auch 
in dem Senat selbst die Meynungen getheilet gewesen, und diejenigen Gründe, welche 
die Stände von Curland jetzo frey anführen können, auch schon dazumal von solchen 
Männern anerkannt worden, mit denen sich ein so Pöbelhafter Lästerer als jener Vers 
fasser des Antwort-Schreibens ist, weder in der Kenntnis derer Reichs-Constitutionen, 
noch in der edlen und freimüthigen Art zu denken, gleich schätzen kann. 

Welch einen schwachen Beweis vor des Prinzen Carls Königl. Hoheit vermeint-
tichen Rechte bringt nicht jener Herr Verfasser bey! wenn er solche auf die Mehrhett 
derer Stimmen aus dem Senatus-ConfiHo von 1758« gründet. 

Sollte dem eine so vollkommene Kenntnis in denen Reichs-ConstitMionen haben 
wollenden Herrn Verfassers, die zu Grodnow im Jahre 1717. gemachte Konstitution 
unbekannt seyn? welche ausdrücklich saget: », Daß in der Versammlung eines Se-
,»nats die Mehrheit der Stimmen nur alsdann eine Gültigkeit haben sollte, wenn 
»dasjenige, worüber diese Mehrheit der Stimmen entschieden hätte, denen Gesetzen 

und denen Constitutionen der Republique gemäß wäre, und daß im Gegentheil die 
.. Minora, wann sie nach denen Gesetzen und Constitutionen des Reichs gestimmet hät--
»> ten, den Vorzug haben sollen. 

So lange also jener Herr Verfasser nicht den Beweiß geführet, daß des Prm« 
zen Carls Königl. Hoheit Rechte auf die Gesetze und Constitutionen des Reichs ge» 
gründet sind: So lange können wir auch nicht dem Herrn Verfasser eingestehen, daß 
die Mehrheit der Stimmen des Scnatus-Confllä von 1758. zu Rechtfertigung desjeni­
gen diene, was in dem Resultat desselben enthalten. 

Zeige uns doch jener Herr Verfasser diejenigen Rechte und Verträge an, die 
ihm das Recht geben, als ein erkaufter Sclave solche Sätze zu behaupten, die gegen 
die Gesetze und Constitutionen des Reichs, gegen die Vorrechte der ganzen Ritterschaft 
in PohL'n, gegen die Freyheit unsers Vaterlandes und gegen diejenigen Verträge lauf-
fen, in welchen die Republique mit dem Herzogthum Curland stchet. 

Ehe der Herr Verfasser zum Schluß gekommen, ist ihm noch eingefallen ein 
neues Verbrechen unserm Durchlauchtigsten Herzog aufzubürden, und wirfst aus seiner 
großen Kenntnis in denen Lehn-Rechten folgende Frage auf: 

.. Welcher Lehns-Träqer bat sich nur in Sinn dörfen kommen lassen, die Sma-
" torcs die Authoritatc Rcgis öc Rcipublicae .(Drtstituirct gewesen, von der ihnen vom Kö-
„ nige angewiesene Wohnung durch fremde Trouppen mit Gewalt zu delogiren? „ 

Wir haben schon oben angeführet, was sowol in denen gemeinen' Rechten als 
in dem Lehn-Rechte zu einer Sentence erforderlich ist. Aufler jenem Herrn Verfasser 

® ist 
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ist ciit jeder Recht slchrer der Meynung, daß dazu Judicium competens, accuSw, cit»*/ 
tio und Dcfcnfio demjenigen, der condemniret werden soll, erforderlich ist. 

Ob mm vor Ausfertigung d-s sogenannten niplomatis Exfeudanonis- sich cm ein­
ziger dieser Requisitomm finden lasse, darüber lassen wir das unpartheylsche Publicum 
aus demjenigen, was in dieser Schrift schon berühret worden, und was in denen oft 
vrwehnten Remarques mit mehrere« erläutert wird, urtheilen. 

Alle Rechtslehrer nennen eine solche S'entence, wo auch nur ein einiges dieser 
Rcquisitorum mangelt eine sententiam Imc causae cognitjone latam, und ttKtlia ein >Cctjall 
durch eine solche Sentence seines Lehns entsetzt wird; so nennen ihn die LehmRechte: 
Valallum sine caulae cogniticme dejectum. 

Nun aber müssen wir jenem Herrn Verfasser aus denen LehwRechten m Erriw 
mrung bringen, daß solche zum Besten eines solchen Vasallen, der, ohne gehörige und 
genügsame Untersuchung der (Sache, seines Lehnes entsetzet worden, verordnen: Vafal. 
JUS a Domino sine causae cognitione dejectus, non minus atque 'quilibet alius iu contkienti 
& ubi amicos 6c auxilia habere potcst impune fevdum rec.uperaxe potesL 

Geben nun die Lehn-Rechte einem solchen Vasallen das Recht und die Freyheit, 
Freunde und Hülste zu suchen A wo er welche findet, sich ungestraft wiederum in. den 
Besitz seines Lehnes setzen zu können: So kann auch Sr. Durchl. dem Herzoge uicht 
als ein Lehns-Fehler ausgeleget werden^ wann Er die Gnade und Hülse einer so Ge-
rechten Monarchin, als die jetzt regierende Nußische Käuferin istA angenommen, und 
(ich durch Derselben machtigen Beystand in den. Besitz seines ihm gegen alles Recht 
und Billigkeit entrissenes Lehn zu fetzen bemühet gewesen» 

War nun die widerrechtlich und gegen unsere Grundverfasslmg abgesd)itfte Coim 
Mission und derselben Unternehmungen, da sie mit Gewalt sich der Wohnung bemach-
tigt hatten, die Ihro Durchl. als rechtmäßiger Herzog beziehen wollte, eine Folge 
von demjenigen, was bey der Exfeudatlon als unrechtmäßig und Gesetzwidrig vorge-
gangen: So war auch die Delogirung eine Folge des/emgen Satzes und Beystan-
des,' welchen Ihro Durchl. der Herzog, nach dem vor angeführten Satz aus dem Jure 
fcudali, impune anzunehmen befugt waren^ _ 

Man kann sich übrigens über die Ungereimtheiten jenes Hemt Versassers- nichL 
Aenugsam verwundern, wann er sich noch beym Schluß unterstehet zu sagen: 

„ Das prior tempore, potior jure, ftltM hier, W0 NMN de jux & >ustitia decidl-

»ret, gar nicht statt. . ' 
Wo hat dann dieser erleuchtete Herr Versasser dle Jufh»a und das Jus, so vor 

d-s Prinzm Carls Kinigl. Hohe» rede-, erwiesen? und wo hat re die G-rech.igkeir. 
Birkert und Wahrheit. die vor bet Herzogs Ernst Johann Durchs 3v:ci)tc das 
Wort sprechen, wiederleget? . .. . . 

Wann Schmähungen und Lästerungen zureichend styn^ die Gerechtlgkell' und 
Wahrheit einer Sache zu bewessen; So muß man dem Herrn Verfasser zugestehen, 

daß lem. Werkgen Welt aber wird dem. Werk des Verfassers 

keinen andern Werth beylegen,, als denjenigen, den dergleichen abgeschmackte Pasquis-
ja« D^rbicitcit 

Welch, abgeschmackte Parallel- sucht nid>t I-n-r Herr Verfaffer ju Ziehen, jrok 
che,, denea Recht«» des Marechal dt Sat und wstrs Durchkauchrigstm Herzogs!_ 
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Wo ist jemals vor der Wahl des Grafts von Sachsen eine Constitution vor^ 

hergegangen, die nur im geringsten eine Achnlichkeit mit derjenigen hatte, die An. 1736» 
in Ansehung des Herzogtums festgesetzet worden, und wo ist jemals eine Bestätigung 
dieser Wahl nachhero erfolget? Sondern die Constitution von 1726- hat vielmehr ge-
dachten Grafen von Sachsen zu der Würde eines Herzogs von Curland ganz unfähig 
declariret. Und von der Revublique Laßt sich kein einziger Aäus ausweisen, det Mi 
der einen Confenfum tadtum noch exprefTum diestr Wa^l ju erkennen gebe» 

Ganz anders aber verhalt es (ich mit der Collation und Investitur des Herzogs 
Ernst Johann Durchl. Dieser hat die Constitution von 1736. vor sich, nach welches 
die Republique denjenigen vor einen Herzog von Curland zu erkennen stch erkläret, 
welchen Ihro Majestät der König nach Absterben des Herzogs Ferdinands in diese? 
Würde zu bestätigen geruhen mögten. 

Daß diese Bestätigung wirklich erfolget sty, ist notorisch, und die Diplomat» 
Collationis und Investitur® stynd die deutlichsten Beweise dieser Bestätigung, und die 
Anerkenntnis des ganzen Senats von An. 1750. giebt zu erkennen, daß man in der 
Art und Weise, wie der Herzog Ernst Johann zu dem Lehn berufen Und Mit demsel? 

• ben belehnet worden, nichts auszusetzen gehabt. 
Sollten dann die Scnatus- Consilia, welchen der Herr Verfasser eine so gtosse 

Macht zuschreibet, diese Macht und G walt erst An. 1758« erhalten haben? Und sollte 
dasjenige, was in dem Senams-ConEio von An. 1750. einmüthig und ohne Wieder? 
spruch beschlossen und als wahr, gerecht und Mig erkannt worden, weniger Kraft 
haben, als das Resultat von 1758. und sollte dem Resultat von 1750, weniger Glau­
ben beyzumessen seyn, als demjenigen, welches 8« Jahre hernach gegen die Ersetze 
und nicht einmüthig abgefaßet worden t 

Endlich will der Herr Verfasser zeigen, daß er nicht allein ein großer Rechtsge-
lehrter, fondern auch ein großer Politicus ist, und nimmt es fehr hoch übel auf, daß 
die Staats-Raifons, welche Rußland gehabt habe in die Befreyung unsers Durchs 
wuchtigsten Herzogs eine Zeitlang nicht zu willigen, nicht unbeweglich geblieben. 

Diese vorwitzige Anmerkung des Herrn Verfassers verdienet eine andere Beant» 
wortung, als diejenige seyn könnte, die man ihm darauf zu gebe» im Stande wäre. 

Wir Bescheiden uns dahero eine solche Materie zu berühren, die in die Handlung 
gen gekrönter Haupte^ und in die Maaßregeln großer Höfe einschlagen^ und wollen ans 
mit jenem Herrn Verfasser nicht demjenigen Urtheil aussetzen, nach welchem diejenigen^ 
die in denen Staatsgefchäften und in denen Staars-Raifons derer Reiche mehr 
nis und Einsicht besitzen als wir zwey Verfasser, sich verwundern müßen, daß eu$ 
so kleines Licht, als wie jener Herr Verfasser ist, sich unterstehe, Vergleiches Verfalle 
m einem Staat mit zwey Worten zu entfcl>eiden. 

Schlüßlich muß man sich ausserordentlich wundern, wie unversthamk mrd lügew-
haft der Verfasser vorgeben kann: daß die Kayserin Elisabeth HöchM. Gedächtnisses 
Dero, duvch den Herrn von Gross, gegebene Declaration, Stich als ein Mittel 
»et habe, Ihro Mcommendatton zu miterKütze». 

Wir verweisen das Pr^kicum auf die 72. und 73ste Anm"rkuna derer sft er-
wehnten Remarques, und auf die daselbst befindliche Beylage sab. FF., welche gar 
vov. Äußert ltAen, daß der Rußische Hoss so weit vvll Lille? SScconnueßdaticLU. cutfentet 
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War, daß vielmehr die Käyserin Elisabeth Höchstftl. Gedächtnisses durch Dero Groß-
Canzler Grafen von Woronzow noch in dem Iunii Monat 1758. Ihro Majest. dem 
Könige zu Gemüthe führten, daß die Wahl eines neuen Herzogs von Curland zu 
allerhand Embrouillcmcns und zu verschiedenen Urtheilen und Verdacht in Pohlen An­
laß geben würde, und Demselben anheim stellten, ob es nicht besser sey. diese Sacke 
auf eine gelegenere Zeit zu verschieben. 

Daß aber die Deklaration Ihro Majest. der Käyserin Elisabeth, welche auf un# 
ablaßige Sollicitation des Sächsischen Ministern erfolget, den Beweiß in sich fasse 
daß die Verurteilung des Herzogs Rechtskräftig worden sey, ist eine unverschämte 
Lüge. Es zeige doch der Herr Verfasser aus dieser Deklaration diejenige Stelle, aus 
welcher er seine giftige Schmähungen heraus gezogen. Stehet in der selben etwas 
anders darin, als nur von Staats - Ursachen ? Staats-Ursachen aber und Crimlas 
laefs Majcstatis find sehr verschieden von einander. 

Der Prinz von Pohlen Johann Casimir, ein Bruder Königs Uladislai VI. wur-
de von Frankreich zwey' Jahre lang aus Staats-Ursachen gefänglich inne behalten. 
Niemanden aber fiel es ein, Ihn vor criminel zu erklaren. 

Und ganz neuere Exempel, die noch gegenwärtig existiren und notorisch sind, 
könnten dieses erläutern, wann man nicht einiges Bedenken hätte, solche anzuführen. 

Wir beschließen hiemit unsere Prüfung über das Antwort-Schreiben eines Cur-
länders an seinen sogenannten Mitbruder, und hoffen, so kurz auch diese Betrachtung 
seyn mag, daß selbige dennoch genugsam überzeuget haben wird, daß der Eifer, den 
jener Herr Verfasser in feinem Antwort-Schreiben bezeiget, weder Liebe zum Vater-
lande, noch Eifer in der Religion zum Grunde habe, und daß aus dessen giftiger und 
dunkler Schreibart ein verfinsterter Geist und ein solches Herz sich offenbaret, welche 
die geheiligten Gesetze der Wahrheit nicht kennet unb verabscheuet, und einen solche« 
Schriftsteller zu erkennen giebt, der nur aus unerlaubten Absichten die Wissenschaft 
feiner Lästerungen und Schmähungen verkauffet. 

Ehe man schließet, rathet man dem Herrn Verfasser künftighin von seiner Kunst 
und Wissenschaft zu schmähen und zu lästern, die ihm Niemand auf eine vollkomme-
ne Art zu besitzen abstreiten wird, keinen solchen Gebrauch zu machen, wie bey die-
fem Antwort-Schreiben geschehen, da er die Gesetze der Wahrheit und Gerechtigkeit, 
durch seine Verdrehungen zu Waffen brauchen wollen, seine betrügerischen und auf 
bloße Unwahrheit und Ungerechtigkeit gegründete Sätze zu vertheidigen ; Denn, einen 
solchen Schriftsteller verabscheuet die gelehrte und die ehrliche Welt! 


